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Vorbemerkungen

Für die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher An-
lagen und ihrer Teile, in die Bauprodukte nach europäischen
technischen Zulassungen und harmonisierten Normen einge-
baut werden, gelten grundsätzlich die technischen Regeln
nach Teil I der von den Ländern entsprechend § 3 Abs. 3
MBO1 bekannt gemachten Liste der Technischen Baubestim-
mungen. Weitere Regelungen werden im Folgenden gege-
ben. 

Liegen Verwendungs- oder Anwendungsregeln (noch) nicht
vor, so kann eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(„Bauartzulassung“ im Sinne der Landesbauordnung gem.
§ 21 Abs. 1 MBO) notwendig sein, die die Verwendung des
Bauprodukts regelt.

Die harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie
werden im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Ein Verzeichnis sämtlicher gültigen europäischen technischen
Zulassungen ist über www.dibt.de einzusehen. Europäische
technische Zulassungen können aufgrund einer Leitlinie (Ab-
schnitte 1 und 2) oder ohne Leitlinie (Abschnitte 3 und 4) er-
teilt werden. Ist die Erteilung aufgrund einer Leitlinie erfolgt,
so ist diese im vorgenannten Verzeichnis und im Abschnitt I
der europäischen technischen Zulassungen angegeben.

Die vom DIBt erteilten europäischen technischen Zulassungen
für Bauprodukte und Bausätze sind beim Deutschen Institut
für Bautechnik erhältlich:
– www.dibt.de/Zulassungen/Bestellservice für erteilte Zu-

lassungen/Zulassungen/Europa(ETA)

Alle europäischen technischen Zulassungen, auch die von
anderen Zulassungsstellen erteilten, macht das Deutsche Insti-
tut für Bautechnik nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt
öffentlich bekannt:
– Bauaufsichtliche Zulassungen (BAZ) – Amtliches Verzeich-

nis der europäischen technischen Zulassungen für Baupro-
dukte und Bausätze nach Gegenstand und wesentlichem
Inhalt, Teil 5, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
www.BAZdigital.de

Gegenüber der Ausgabe September 2008 beinhaltet die
Ausgabe Februar 2009 Änderungen und Ergänzungen in
den nachfolgend aufgeführten laufenden Nummern:

Abschnitt 1: lfd. Nr. 1.6 und Anlage 1/7
Abschnitt 2: lfd. Nrn. 2.9 und 2.14 und Anlage 2/8
Abschnitt 3: lfd. Nr. 3.21 und Anlage 3/16
Abschnitt 4: lfd. Nr. 4.6 und Anlage 4/4
Abschnitt 5: lfd. Nrn. 5.6, 5.23, 5.27, 5.28, 5.44 bis 5.50
und den Anlagen 5/6, 5/16, 5/17, 5.25 bis 5.28

Teil II der Liste der Technischen Baubestimmungen*
Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze nach europäischen tech-
nischen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie

Ausgabe Februar 2009

* Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (in der
aktuellen Fassung abrufbar im Internet unter www.eur-lex.europa.eu) sind beachtet worden.

1 Nach Landesrecht
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Anlage 1/1

Die Kunststoffdübel dürfen nur dann bei Wärmedämm-Ver-
bundsystemen (WDVS) eingebaut werden, wenn die Verwen-
dung dieser Dübel

– in der europäischen technischen Zulassung (ETA) des
Wärmedämm-Verbundsystems

oder

– in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

geregelt ist.

Anlage 1/2

Es dürfen nur Holzwerkstoffe der Formaldehydklasse E1 ver-
wendet werden. 

Anlage 1/3

Die Dübel dürfen nur verwendet werden, wenn folgende im
Anhang 1 der ETAG 001 Teil 6 für Deutschland festgelegte
„Definition von Verwendung als Mehrfachbefestigung“ ein-
gehalten wird:

n1 ≥ 4;   n2 ≥ 1   und   n3 ≤ 3,0 kN oder
n1 ≥ 3;   n2 ≥ 1   und   n3 ≤ 2,0 kN.

n1 = Anzahl von Befestigungsstellen
n2 = Anzahl von Dübeln je Befestigungsstelle
n3 = Bemessungswert der Einwirkungen NSd (kN) einer Be-

festigungsstelle

Anlage 1/4

Für die Verwendung nachträglich eingemörtelter Bewehrungs-
anschlüsse nach ETAG 001 Teil 5, an die Anforderungen an
die Standsicherheit gestellt werden, ist eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung erforderlich, die die Bemessung nach
DIN 1045-1:2001-07 und die Feuerwiderstandsfähigkeit des
Bauteils sowie die Qualifikation des Baustellenfachpersonals
regelt.

Anlage 1/5

1 S t a nd s i c h e r h e i t  u nd  Geb rau c h s -
t a ug l i c h k e i t

Leichte selbsttragende Verbundplatten dürfen als Innenwände
und innenliegende Unterdecken verwendet werden; darüber
hinaus dürfen die Platten wie folgt verwendet werden, wenn
ihre Befestigung nach allgemein anerkannten Regeln der
Technik erfolgt und sie die Prüfungen unter Einwirkung ther-
mischer Einflüsse (s. ETAG 016 Teil 2, Abschnitt 6.7.1.2,
bzw. Teil 3, Abschnitt 6.7.1.1) bestanden haben:

a. Als Dachelemente oder Dacheindeckungen, sofern die
Platten 

• kleinformatig (Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 5 kg) sind

oder 

• einen Unterstützungsabstand durch die Unterkonstruktion
≤ 1 m aufweisen.

1 Anwendungsregelungen für Bauprodukte im Geltungsbereich von Leitlinien für europäische technische Zulassungen
(Februar 2009)

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Zulassungsleitlinie Bezugsquelle/Fundstelle Anwendungsregelung

1 2 3 4 5

1.1 Kunststoffdübel zur Befestigung von ETAG 014 Bundesanzeiger Anlage 1/1
außenseitigen Wärmedämm-Verbund- Nr. 185a/2002
systemen mit Putzschicht 

1.2 Leichte Holzbauträger und -stützen ETAG 011 Bundesanzeiger Anlage 1/2
Nr. 194a/2003

1.3 Metalldübel zur Verankerung im Beton ETAG 001 Teil 6 Bundesanzeiger Anlage 1/3
Nr. 167a/2004

ETAG 001 Teil 5 Bundesanzeiger Anlage 1/4
Nr. 79a/2008

1.4 Leichte selbsttragende Verbundplatten ETAG 016, Bundesanzeiger Anlage 1/5
Teile 1, 2, 3 und 4 Nr. 178a/2006

1.5 Brandschutzputzbekleidungen mit und ETAG 018 Teil 3 Bundesanzeiger Anlage 1/6
ohne Putzträger und Bausätze für Nr. 68a/2007
Brandschutzputzbekleidungen zur 
Verwendung als Brandschutzprodukt

1.6 Brandschutzprodukte zum Abdichten ETAG 026 Teil 2 Bundesanzeiger Anlage 1/7
und Verschließen von Fugen und Nr. 8a/2009
Öffnungen und zum Aufhalten von 
Feuer im Brandfall – Abschottungen
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b. Als Außenwände oder Außenwandbekleidungen, sofern
die Platten

• kleinformatig (Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 5 kg) sind

oder 

• eine Breite ≤ 0,3 m haben und einen Unterstützungsab-
stand durch die Unterkonstruktion ≤ 0,8 m aufweisen.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

2 Wä r me s c h u t z

Leichte selbsttragende Verbundplatten dürfen verwendet wer-
den, sofern keine Anforderungen an den Wärmeschutz ge-
stellt sind. Andernfalls ist für die Verwendung eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 1/6

Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit oder des Wärmedurchlasswi-
derstands zu führen.

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung angegebenen Nennwertes ergibt sich der Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit durch Umrechnung auf einen
Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und
Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert γ = 1,2. 

Der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands ergibt
sich durch Umrechnung des Nennwertes auf einen Feuchte-
gehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Division
durch den Sicherheitsbeiwert γ = 1,2.

Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der europäischen
technischen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren
zu verwenden.

Anlage 1/7

1 Für die Verwendung von Abschottungen gelten fol-
gende Anwendungs- und Ausführungsbestimmungen:

Jede Abschottung ist vom Verarbeiter mit einem Schild dauer-
haft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten
muss:

• Kabel-, Rohr- bzw. Kombiabschottung (wie zutreffend)
„…“ 
der Feuerwiderstandsklasse EI…
nach ETA Nr.: …

• Name des Herstellers der Abschottung (Verarbeiter)

• Herstellungsjahr: …

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung am Bauteil zu
befestigen.

Der Verarbeiter, der die Abschottung (Zulassungsgegen-
stand) ausführt oder Änderungen an der Abschottung vor-
nimmt (Nachbelegung), muss für jedes Bauvorhaben eine
Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, mit der er beschei-
nigt, dass die von ihm hergestellte Abschottung den Bestim-
mungen der ETA entspricht (ein Muster für diese Bestätigung
s. unter www.dibt.de). Diese Bestätigung ist dem Bauherrn
zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bau-
aufsichtsbehörde auszuhändigen. 

Bei jeder Ausführung der Abschottung hat der Verarbeiter
den Bauherrn schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brand-
schutzwirkung der Abschottung auf die Dauer nur sicherge-
stellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem
Zustand gehalten und nach evtl. vorgenommener Belegungs-
änderung der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung
wieder hergestellt wird.

2 Kombiabschottungen dürfen nur von Unternehmen
ausgeführt werden, die durch den Zulassungsinhaber ge-
schult und unterrichtet wurden und die als Nachweis über
ihre Fachkunde vom Zulassungsinhaber darüber eine Bestäti-
gung vorlegen können. 
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Anlage 2/1

1 Bis zu einer Einbauhöhe von 8 m über Gelände sind
entweder Typ I oder Typ II zu verwenden. Ab einer Einbau-
höhe von 8 m sind geklebte Glaskonstruktionen nach Typ I zu
verwenden. Die Verwendung von Glaskonstruktionen nach
Teil 2 der Leitlinie, bei denen die Glasplatten mit beschichte-
tem Aluminium verklebt werden, ist nur bis zu einer Einbau-
höhe von 8 m über Gelände und nur unter Verwendung von
Typ I zulässig.

2 Die Anwendung des Bauprodukts Silikonklebstoff in
geklebten Glaskonstruktionen bedarf einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung für die Bauart.

Anlage 2/2

Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) nach ETAG 004 sind
unter Beachtung folgender Abschnitte anwendbar:

a S t a nd s i c h e r h e i t  u nd  Geb rau c h s t a ug l i c h k e i t

Allgemeine Bestimmungen

Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) nach ETAG 004 wer-
den für die Anwendung in die Gruppen I und II unterteilt. 

Zur Gruppe I wird ein WDVS dann zugeordnet, wenn fol-
gende Anforderungen erfüllt sind:

2 Anwendungsregelungen für Bausätze im Geltungsbereich von Leitlinien für europäische technische Zulassungen 
(Februar 2009)

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bausatzes Zulassungsleitlinie Bezugsquelle/Fundstelle Anwendungsregelung

1 2 3 4 5

2.1 Geklebte Glaskonstruktionen ETAG 002, Teile 1 und 2 Teil 1: Bundesanzeiger Anlage 2/1
Nr. 92a/1999, 
Teil 2: Nr. 132a/2002

2.2 Außenseitige Wärmedämm-Verbund- ETAG 004 Bundesanzeiger Anlage 2/2
systeme mit Putzschicht Nr. 94a/2001

2.3 Flüssig aufzubringende Dach- ETAG 005 Bundesanzeiger Anlage 2/3
abdichtungen Nr. 200a/2001, 

Nr. 102a/2005

2.4 Selbsttragende lichtdurchlässige ETAG 010 Bundesanzeiger Anlage 2/4
Dachbausysteme Nr. 89a/2004

2.5 Bausätze für den Holzrahmenbau ETAG 007 Bundesanzeiger Anlage 2/5
Nr. 221a/2003

2.6 Bausätze für Blockhäuser ETAG 012 Bundesanzeiger Anlage 2/5
Nr. 193a/2003

2.7 Nicht lasttragende verlorene Schalungs- ETAG 009 Bundesanzeiger Anlage 2/6
bausätze/-systeme bestehend aus Nr. 104a/2003
Schalungs-/Mantelsteinen oder 
-elementen aus Wärmedämmstoffen 
und – mitunter – aus Beton

2.8 Mechanisch befestigte Dach- ETAG 006 Bundesanzeiger Anlage 2/7
abdichtungssysteme Nr. 71a/2001

2.9 Bausätze zur Vorspannung von ETAG 013 Bundesanzeiger Anlage 2/8
Tragwerken Nr. 162a/2006

2.10 Bausätze für innere Trennwände zur ETAG 003 Bundesanzeiger Anlage 2/9
Verwendung als nicht tragende Wände Nr. 11a/2000

2.11 Bausätze aus vorgefertigten Wärme- ETAG 017 Bundesanzeiger Anlage 2/10
dämmelementen für Außenwand- Nr. 63a/2008
bekleidungen ohne Unterkonstruktion

2.12 Bausätze für Kühlhäuser ETAG 021 ETAG 021 Anlage 2/11

2.13 Abdichtungen von Wänden und Böden ETAG 022 Teil 1: Bundesanzeiger Anlage 2/12
in Nassräumen Nr. 204a/2007

2.14 Brandschutzprodukte zum Abdichten ETAG 026 Teil 2 Bundesanzeiger Anlage 1/7
und Verschließen von Fugen und Nr. 8a/2009
Öffnungen und zum Aufhalten von 
Feuer im Brandfall – Abschottungen 
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• Es handelt sich um ein geklebtes System (die Befestigung
des WDVS erfolgt ohne mechanische Befestigungsmittel).

• Der Dämmstoff ist Mineralwolle nach EN 13162 mit vor-
wiegend liegender Faser (Mineralwoll-Platte) oder mit vor-
wiegend stehender Faser (Mineralwoll-Lamelle) oder 
ist EPS nach EN 13163.

• Die Dämmstoffdicke ist maximal 200 mm.

• Die Bewehrung des Unterputzes ist ein Textilglas-Gitterge-
webe.

• Die Haftzugfestigkeit zwischen dem ausgehärteten 
Unterputz und dem Dämmstoff ist nicht kleiner als 
0,08 N/mm2.

• Die Querzugfestigkeit des Dämmstoffs unter trockenen
Bedingungen ist mindestens 0,08 N/mm2 – bei
Mineralwolle zusätzlich der Schubmodul mindestens 
1,0 N/mm2.

• Die Haftzugfestigkeit des Klebemörtels ist mindestens:

Klebemörtel/ unter trockenen Bedingungen bzw. 0,25 N/mm2

Untergrund nach 7tägiger Rücktrocknung

nach 2stündiger Rücktrocknung 0,08 N/mm2

Klebemörtel/ unter trockenen Bedingungen bzw. 0,08 N/mm2

Dämmstoff nach 7tägiger Rücktrocknung

nach 2stündiger Rücktrocknung 0,03 N/mm2

Zur Gruppe II gehören alle WDVS, die nicht der Gruppe I zu-
geordnet werden können.

Bestimmungen für die Anwendung der WDVS

Bei Anwendung der Wärmedämm-Verbundsysteme der
Gruppe I ist Folgendes einzuhalten:

• Die Einwirkungen aus Wind dürfen nicht größer sein als
für 100 m Höhe gemäß DIN 1055-4:1986-08.

• Der Untergrund, auf dem das WDVS angebracht wird,
muss aus Mauerwerk oder Beton mit oder ohne Putz be-
stehen.

• Die Abreißfestigkeit der Oberfläche des Untergrunds
muss mindestens 0,08 N/mm2 sein.

• Der Dämmstoff muss grundsätzlich vollflächig verklebt
werden; abweichend davon darf der Klebeflächenanteil
bis auf 40 % reduziert werden, so lange mindestens
0,03 N/mm2 horizontale Flächenlast über die Klebung
auf den Untergrund abgeleitet werden kann.

Alle WDVS der Gruppe II sowie WDVS der Gruppe I, die
von den vorstehenden Anwendungsregeln abweichen, be-
dürfen für die Anwendung einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

b B r and s c h u t z

Wärmedämm-Verbundsysteme, die unter Verwendung von
Polystyrol-Dämmstoffen mit Dicken > 100 mm oder anderen
brennbaren Dämmstoffen als schwerentflammbar eingestuft
werden sollen, müssen die Eignung als Außenwandbekleidung
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erbringen.

c S c ha l l s c h u t z

Werden WDVS in Fällen angewendet, in denen Anforderun-
gen an den Schallschutz gegen Außenlärm bestehen, muss
die Festlegung des Rechenwertes des bewerteten Schall-
dämm-Maßes Rw,R im Rahmen einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung erfolgen.

d Wä r me s c h u t z

WDVS mit Wärmedämmstoffen nach harmonisierten euro-
päischen Normen haben für den rechnerischen Nachweis
des Wärmeschutzes die Bemessungswerte der Wärmeleitfä-
higkeit nach DIN V 4108-4:2004-07 zu berücksichtigen.

Anlage 2/3

1 Für Deutschland ist eine mäßige Klimabeanspruchung
anzunehmen.

2 Abd i c h t u ng sbe r e i c h e  u nd  Anwendung s -
k a t e go r i e n

Produkte, die nach der ETAG Nr. 005 „Flüssig aufzubrin-
gende Dachabdichtungen“ zugelassen sind, können in
Deutschland für die Abdichtung von nicht genutzten Dachflä-
chen und genutzten Flächen mit eingeschränkter Nutzung
verwendet werden.

Nicht genutzte Dachflächen sind nicht für den dauernden
Aufenthalt von Personen, die Nutzung durch Verkehr oder in-
tensive Begrünung vorgesehen1. Auf nicht genutzten Dachflä-
chen können die zugelassenen Produkte in folgenden An-
wendungskategorien und Bereichen verwendet werden:

Kategorie K0

Dachabdichtungen für zeitlich begrenzte Baumaßnahmen,
bei Gebäuden mit untergeordneter Nutzung oder für Instand-
haltungsmaßnahmen bestehender Dachabdichtungen.

Kategorie K1

Dachabdichtungen für übliche Wohnungs-, Industrie- und Bü-
rogebäude und Dachflächen mit extensiver Begrünung mit ei-
ner Mindestneigung in der Abdichtungsebene von 2 %. Die
Mindestdicke beträgt 1,5 mm. Bei geringerer Neigung ist
eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.

Auf eingeschränkt genutzten Flächen dürfen die zugelasse-
nen Produkte als Abdichtungen für folgende Nutzungsberei-
che verwendet werden:
Begehbare Balkone, Loggien und Terrassen und Dachflächen
mit intensiver Begrünung.

3 Bean sp r u c h ung s k l a s s e n

Innerhalb der Anwendungskategorien gelten für Abdichtun-
gen auf nicht genutzten Dächern und eingeschränkt genutz-
ten Flächen folgende Beanspruchungsklassen:

1 Das gelegentliche Betreten von Dachflächen zu Zwecken der Instand-
haltung und eine extensive Begrünung der Dachfläche gilt nicht als
Nutzung.
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Stufe I – Hohe mechanische Beanspruchung

Als hoch mechanisch beansprucht gelten Abdichtungen, die
direkt durch flächige Spannungen, Bewegungen, Schwingun-
gen oder Punktlasten beansprucht werden, z.B.: bei Anord-
nung der Abdichtung auf Dämmschichten oder sonstigen be-
weglichen Unterlagen, in hagelschlaggefährdeten Gebieten,
bei Umkehrdächern, bei extensiv begrünten Dächern, bei
Abdichtungen mit mechanischer Befestigung, bei gelegentli-
cher Nutzung wie z.B. direkte Begehung zu Instandhaltungs-
zwecken.

Stufe II – Mäßige mechanische Beanspruchung

Als mäßig mechanisch beansprucht gelten Abdichtungen,
bei denen die vorgenannten hohen mechanischen Beanspru-
chungen weitgehend ausgeschlossen sind, z.B.: bei Abdich-
tungen, die auf einer stabilen und festen Unterlage wie Mas-
sivbeton oder festen Dämmstoffen (z.B. Schaumglas), verlegt
sind und die gegen mechanische Beanspruchungen von au-
ßen durch eine Schutzschicht geschützt sind.

Stufe A – Hohe thermische Beanspruchung

Als hoch thermisch beansprucht gelten Abdichtungen, die
witterungsbedingt starken thermischen Wechselbeanspru-
chungen ausgesetzt sind, z.B.: Abdichtungen ohne schweren
Oberflächenschutz auf Dämmstoffen.

Stufe B – Mäßige thermische Beanspruchung

Als mäßig thermisch beansprucht gelten Abdichtungen, bei
denen keine starken Aufheizungen, keine schnellen Tempera-
turänderungen oder keine direkten Witterungsbeanspruchun-
gen auftreten, z.B. Abdichtungen unter einer Kiesschüttung,
Abdichtungen bei Umkehrdächern, Abdichtungen bei exten-
siv begrünten Dächern.

Durch die Kombination jeweils einer gleichzeitig wirkenden
mechanischen und einer thermischen Beanspruchungsstufe
werden vier Beanspruchungsklassen unterschieden. Sie sind
als grundsätzliche Unterscheidungen anzusehen, denen im
planerischen Einzelfall die jeweilige Dachabdichtung zuzu-
ordnen ist.

Beanspruchungsklassen Hohe Mäßige
mechanische mechanische

Beanspruchung Beanspruchung
(Stufe I) (Stufe II)

Hohe thermische 
Beanspruchung  (Stufe A ) I A II A

Mäßige thermische 
Beanspruchung  (Stufe B) I B II B

4 Ve r wendung  f l ü s s i g  a u f z ub r i n gende r  Abd i c h t u ngen

Die Verwendung von zugelassenen Produkten als Abdichtungen sind in Abhängigkeit von den Anwendungsbereichen, den
Anwendungskategorien und den Beanspruchungsklassen zulässig, wenn mindestens folgende Leistungsstufen erfüllt sind:

Tabelle 1: Nicht genutzte Dachflächen

nicht genutzte Dachflächen Technische Leistungsstufen nach ETAG 005

Anwendungskategorie Bean- Dauer- Nutzlast minimale maximale
K spruchungs- haftigkeit Oberflächen- Oberflächen-

klasse temperatur temperatur
W P TL TH

IA P3 TL3 TH3

IB P3 TL2 TH2
K 0

IIA
W2

P2 TL3 TH3

IIB P2 TL2 TH2

IA P4 TL3 TH3

IB P4 TL2 TH2
K 1

IIA
W3

P3 TL3 TH3

IIB P3 TL2 TH2

Zusätzlich gilt:

– Die Mindestschichtdicke der Abdichtung beträgt 1,5 mm.2

– Bei extensiv begrünten Flächen muss die Abdichtung wurzelbeständig sein oder der Schutz gegen Durchwurzelung ist
durch andere Maßnahmen sicherzustellen.

2 Der Mittelwert der aufgebrachten Schichtdicke der Gesamtprüfung darf die geforderte Mindestschichtdicke nicht unterschreiten, wobei kein Ein-
zelwert die Mindestschichtdicke um mehr als 20 % unterschreiten darf. Wenn die in der europäischen technischen Zulassung angegebene
Mindestschichtdicke höher ist als die in dieser Anlage geforderte Mindestschichtdicke, so gilt der höhere Wert.
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Tabelle 2: Eingeschränkt genutzte Flächen

eingeschränkt genutzte Technische Leistungsstufen nach ETAG 005
Flächen

Beanspruchungsklasse Dauerhaftigkeit Nutzlast minimale Ober- maximale Ober-
W P flächentemperatur flächentemperatur

TL TH

IA / IIA
W3 P4

TL 3 TH 3

IB / IIB TL 2 TH 2

Zusätzlich gilt: 

– Die Mindestschichtdicke der Abdichtung beträgt 
2,0 mm.2

– Bei intensiv begrünten Flächen muss die Abdichtung wur-
zelbeständig sein oder der Schutz gegen Durchwurze-
lung ist durch andere Maßnahmen sicherzustellen.

Anlage 2/4

Für die Verwendung von selbsttragenden lichtdurchlässigen
Dachbausystemen (Dachlichtbänder) nach ETAG 010 bedarf
es einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern die
Dachlichtbänder folgende Merkmale aufweisen:

– Ebene Dachlichtbänder mit Dachelementen, deren Unter-
stützungsabstand durch die Unterkonstruktion > 1 m ist,
oder

– nach oben gekrümmte Dachlichtbänder (Lichtkuppeln) mit
Dachelementen, deren Unterstützungsabstand durch die
Unterkonstruktion in Haupttragrichtung (bei nur einachsig
gekrümmten Dachelementen in Richtung der Krümmung) 
> 2 m ist.

Anlage 2/5

Sind Anforderungen an den Schallschutz zu erfüllen, ist der
Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 zu führen. Da-
bei sind die gemäß Beiblatt 1 zu DIN 4109 ermittelten
Rechenwerte in Ansatz zu bringen. Enthält der Bausatz Kon-
struktionen, die von Beiblatt 1 zu DIN 4109 nicht erfasst wer-
den, so handelt es sich um eine nicht geregelte Bauart, deren
Anwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung nachzuweisen ist.

Der Nachweis des Wärmeschutzes nach DIN 4108 Teile 2
und 3 und der Nachweis des energiesparenden Wärme-
schutzes sind unter Ansatz der Bemessungswerte gemäß DIN
V 4108-4:2004-07 zu führen. Die im Bausatz verwendeten
Dämmstoffe müssen die Anforderungen nach DIN 4108-10
entsprechend dem jeweiligen Anwendungsgebiet erfüllen.

Bei Verwendung von im Bausatz enthaltenen Fenstern und Tü-
ren gilt Bauregelliste A Teil 1, Anlage 6.3 bzw. 8.4.

Anlage 2/6

Verlorene Schalungssysteme nach ETAG 009 sind unter Be-
achtung folgender Abschnitte anwendbar:

a S t a nd s i c h e r h e i t  u nd  Geb rau c h s t a ug l i c h k e i t

Bemessung, Konstruktion und Ausführung der mit verlorenen
Schalungssystemen nach ETAG 009 hergestellten Ortbeton-
wände erfolgt in Deutschland nach folgenden Normen:

DIN 1045:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton 

Teil 1: Bemessung und Konstruktion
Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und

Konformität
Teil 3: Bauausführung.

Bei der Bemessung nach DIN 1045-1:2008-08 einer aus ver-
lorenen Schalungsbausätzen/-systemen nach ETAG 009 her-
gestellten Ortbetonwand des Gittertyps bzw. des „Sonstigen
Typs“ gilt Folgendes:

1. Es sind nur vorwiegend ruhende Einwirkungen erlaubt.
2. Die Schlankheit der Wand darf den Wert λ = 85 nicht

überschreiten.
3. Höhere Betonfestigkeiten des Ortbetons als C30/37

bzw. LC30/33 dürfen nicht in Ansatz gebracht werden.

Zusätzlich zu DIN 1045-3 gilt Folgendes:

1. Die mindestens einzuhaltende Ausbreitmaßklasse und
das Größtkorn der Gesteinskörnung des verwendeten Frisch-
betons müssen für alle Systeme (auch für Systeme vom schei-
benartigen Typ) den Angaben der Tabelle in Abschnitt 7.2.2
der ETAG 009 entsprechen. Die maximale Ausbreitmaß-
klasse darf F5 nicht überschreiten.

Frischbeton im unteren Bereich der Ausbreitmaßklasse F3
und darunter muss durch Rütteln verdichtet werden.

Frischbeton im oberen Bereich der Ausbreitmaßklasse F3 und
darüber darf durch Stochern verdichtet werden. 

Die Festigkeitsentwicklung des Frischbetons muss „Mittel“ bis
„Schnell“ nach DIN EN 206-1, Tabelle 12 sein.

2 Der Mittelwert der aufgebrachten Schichtdicke der Gesamtprüfung
darf die geforderte Mindestschichtdicke nicht unterschreiten, wobei
kein Einzelwert die Mindestschichtdicke um mehr als 20 % unter-
schreiten darf. Wenn die in der europäischen technischen Zulassung
angegebene Mindestschichtdicke höher ist als die in dieser Anlage
geforderte Mindestschichtdicke, so gilt der höhere Wert.
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2. Waagerechte Arbeitsfugen sind vorzugsweise in
Höhe der Geschossdecken anzuordnen. Sofern darüber
hinausgehende Arbeitsunterbrechungen nicht vermieden
werden können, sind vertikale Steckeisen wie folgt anzuord-
nen: 

– Die Steckeisen müssen zueinander versetzt sein und der
Abstand voneinander darf nicht größer als 50 cm sein, 

– der Gesamtquerschnitt muss mindestens 1/2000 der
Querschnittsfläche des anzuschließenden Betonkerns be-
tragen, jedoch sind je Meter Wandlänge mindestens
zwei Betonstähle BSt 500 Ø 8 mm (oder gleichwertig) an-
zuordnen.

-– Die Steckeisen müssen jeweils mindestens 20 cm in die
miteinander zu verbindenden Betonschichten reichen.

3. Der Beton darf frei nur bis zu einer Höhe von 2 m fal-
len, darüber hinaus ist der Beton durch Schüttrohre oder Be-
tonierschläuche von maximal 100 mm Durchmesser zusam-
menzuhalten und bis kurz vor die Einbaustelle zu führen. 

Schüttkegel sind durch kurze Abstände der Einfüllstellen zu
vermeiden.

Es muss genügend Zwischenraum in der Bewehrung für
Schüttrohre oder Betonierschläuche vorgesehen werden. 

4. Die Wände dürfen nach dem Betonieren nicht mehr
als 5 mm pro laufenden Meter Wandhöhe von der Lotrechten
abweichen und müssen den Ebenheitstoleranzen für Wand-
oberflächen nach DIN 18202:1997-04, Tabelle 3, Zeile 6,
entsprechen. 

5. Bei Schalungsbausätzen/-systemen für Wände des
Gittertyps und des Säulentyps gilt zusätzlich:

– Die Wände gehören nur dann zum Gittertyp, wenn der
Querschnitt der horizontalen Beton-Verbindungsstege zwi-
schen den vertikalen Stützen mindestens 100 cm2 beträgt
und pro m Wandhöhe mindestens vier solcher Stege an-
geordnet sind. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, sind
die errichteten Wände dem Säulentyp zuzuordnen.

– Die Querschnittsabmessungen der Stützen müssen für tra-
gende Wände über die gesamte Wandhöhe in jeder
Querschnittsrichtung mindestens 12 cm betragen. Scha-
lungsbausätze/-systeme mit Abmessungen des vertikalen
Verfüllquerschnitts nach ETAG 009, Zeile 1 der Tabelle in
Abschnitt 7.2.2 sind damit für tragende Wände ausge-
schlossen.

– Die Standsicherheit nichttragender Wände mit Abmessun-
gen kleiner 12 cm in einer Querschnittsrichtung ist nach
DIN 4103-1 nachzuweisen.

– Bei Beanspruchungen senkrecht zur Wandebene müssen
Wände diesen Typs immer zweiseitig gehalten sein, d.h.
sie dürfen in der Regel nur in Bauwerken verwendet wer-
den, in denen die Decken als Scheiben wirken.

– Für die Bemessung der Wände bei Querkraftbeanspru-
chung in Wandebene gilt Anhang B der ETAG 009.

– Es dürfen folgende Bewehrungen angeordnet werden:

– in jedem Riegel der Systeme des Gittertyps maximal
2 Betonstähle

– in jeder Stütze der Systeme Gittertyp oder Säulentyp
je Seite des Betonquerschnitts ein Vertikalstab oder zu
einer Matte zusammengefasste Vertikalstäbe oder für
den ganzen Betonquerschnitt ein Bewehrungskorb.

– Bei der Planung und Ausführung der Bewehrung ist Fol-
gendes zu beachten:

– Die horizontalen Abmessungen der Bewehrungsmat-
ten und -körbe für die vertikale Bewehrung müssen ein-
schließlich Abstandhalter um ein geeignetes Maß klei-
ner als die entsprechenden minimalen Abmessungen
des Betonkerns sein.

– Die Betondeckungen nach DIN 1045-1 gelten für den
Betonkern wie für eine unbeschichtete Betonwand.

– Für den Abstand der Bewehrungsstäbe untereinander
gelten die Regelungen nach DIN 1045-1.

– Wird mehr als ein Betonstab auf einer Seite des Be-
tonquerschnitts der Stützen angeordnet, sind diese zu
einer Matte zu verbinden (z.B. durch aufgeschweißte
oder angebundene Querstäbe).

– Die Vertikalbewehrung darf nur statisch angerechnet
werden, wenn sie der Bewehrung für normal- und/
oder biegebeanspruchte Balken oder Stützen nach
DIN 1045-1 entspricht. Die horizontale Bewehrung in
den Riegeln bei Wänden darf nur im Rahmen der Be-
messung nach ETAG 009 Modell C (Balkenmodell)
statisch angerechnet werden.

b B r and s c h u t z

Nicht lasttragende verlorene Schalungsbausätze/-systeme,
die unter Verwendung von Polystyrol-Dämmstoffen mit Dicken
> 100 mm oder anderen brennbaren Dämmstoffen als
schwerentflammbar eingestuft werden sollen, müssen die Eig-
nung als Außenwandbekleidung durch eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung erbringen.

c S c ha l l s c h u t z

Werden verlorene Schalungsbausätze/-systeme in Fällen ver-
wendet, in denen Anforderungen an den Schallschutz beste-
hen, muss die Festlegung des Rechenwertes des bewerteten
Schalldämm-Maßes Rw,R im Rahmen einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung erfolgen.

d Wä r me s c h u t z

Der in der europäischen technischen Zulassung angegebene
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes der verlorenen
Schalungsbausätze/-systeme ist für den Nachweis des Wär-
meschutzes in einen Bemessungswert umzurechnen. Der Be-
messungswert ist gleich dem Nennwert dividiert durch einen
Sicherheitsbeiwert γ = 1,2. 

Für verlorene Schalungsbausätze/-systeme kann der Nach-
weis des Wärmeschutzes alternativ mit den Bemessungswer-
ten der Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Komponenten nach
DIN V 4108-4 geführt werden.
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Anlage 2/7

Die zugelassenen Abdichtungsbahnen können in Dachabdich-
tungen der Anwendungskategorien K1 oder K21 (gemäß 
DIN 18531-1, -2 und -3:2005-11) verwendet werden, wenn
sie den Anforderungen von DIN V 20000-201:2006-11 Ab-
schnitte 5.2 oder 5.3 entsprechen.

Anderenfalls ist die Verwendung in der Anwendungskatego-
rie K02 möglich.

Anlage 2/8

Für Bauteile, in denen CE-gekennzeichnete Bausätze zur Vor-
spannung von Tragwerken (Spannverfahren, Einpressmörtel
und Korrosionsschutzmassen) mit europäischer technischer
Zulassung nach ETAG 013 verwendet werden, sind in
Deutschland allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für die
Bauart erforderlich. Dabei ist zu prüfen, dass

1. über die Einhaltung der Bestimmungen der Leitlinie 
ETAG 013, Ausgabe 2002, und etwaige Abweichungen
von diesen Bestimmungen zwischen den Zulassungsstel-
len der EOTA Einvernehmen erzielt und dokumentiert
wurde,

2. in Fällen, bei denen die Zulassungsversuche nach 
ETAG 013, Ausgabe 2002, Anhänge B.5.1, B.5.2 bzw.
B.6.1 für verbundlose Spannglieder nicht oder nicht voll-
ständig ausgeführt wurden, ausreichende (gut bekannte)
und dokumentierte Erfahrungen vorgelegen haben und
über die Art der Nachweisführung Einigkeit zwischen den
Zulassungsstellen der EOTA erzielt wurde,

3. die Materialeigenschaften der Zubehörteile zum Zeit-
punkt der Zulassungsversuche nach ETAG 013, Abschnitt
5.0, wie folgt bestimmt wurden:

Für die Bestimmung der Materialeigenschaften der Anker-
und Kopplungszubehörteile zum Zeitpunkt der Zulas-
sungsversuche sind mindestens die Prüfungen nach Ta-
belle 1 erforderlich (durchgeführt von einer anerkannten
Prüfstelle oder einer anderen unabhängigen Prüfstelle
nach Zustimmung durch die Zulassungsstelle (siehe ETAG
013, Abschnitt 8.2.2.2)). Für die Prüfungen sind Zube-
hörteile der gleichen Herstellungscharge/-einheit, wie sie
für die Zulassungsprüfungen verwendet werden, zu neh-
men.

1 Anwendungskategorie K1 (Standardausführung)
Dachabdichtungen, an die übliche Anforderungen gestellt werden,
sind der Anwendungskategorie K1 zuzuordnen. Voraussetzung ist,
dass grundsätzlich eine Mindestneigung der Abdichtungsebene von
2% eingehalten wird. Für Dächer und/oder Dachbereiche mit einem
Gefälle < 2% gelten für Dachabdichtungen hinsichtlich der Stoffaus-
wahl die Bemessungsregeln für die Anwendungskategorie K2.
Anwendungskategorie K2 (höherwertige Ausführung)
Dachabdichtungen, an die durch Planer/Bauherren (z.B. aufgrund
höherwertiger Gebäudenutzung, Hochhäuser, Dächer mit erschwer-
tem Zugang) erhöhte Anforderungen gestellt werden, sind der Kate-
gorie K2 zuzuordnen. Hierbei ist ein Gefälle von mindestens 2% in
der Abdichtungsebene und mindestens 1% im Bereich von Kehlen
einzuhalten.

2 Anwendungskategorie K0 
Dachabdichtungen für zeitlich begrenzte Baumaßnahmen, bei Ge-
bäuden mit untergeordneter Nutzung oder für Instandhaltungsmaß-
nahmen bestehender Dachabdichtungen.
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Tabelle 1: Mindestanzahl der Prüfungen zur Bestimmung der Materialeigenschaften der Anker- und Kopplungszubehörteile
zum Zeitpunkt der Zulassungsversuche

Prüfungsvariante B:

Anker-/Kopplungszubehörteil Eigenschaft Anzahl der Prüfungen/Prüfkörper
für jede Herstellungscharge/-einheit, die für
die Zulassungsprüfungen verwendet wird

Spannstahl Streckgrenze und Zugfestigkeit 3 Zugprüfungen nach
(Spannungs-Dehnungslinie) DIN EN ISO 15630-3:2002-06 

Keil, Köpfchen, Pressmuffe Kernhärte1 2 Zubehörteile (bei Keilen zwei Keilstücke 
Oberflächenhärte1 von zwei verschiedenen Keilen)
Härteverlauf 
Oberflächenrauheit2

Ankerkopf/Kopplung Streckgrenze und Zugfestigkeit 1 Zugprüfung nach 
(Spannungs-Dehnungslinie) DIN EN 10002-1:2001-123

Oberflächenhärte 1 Prüfung und 1 Prüfung für jeden im 
Zulassungsversuch verwendeten Ankerkopf/ 
verwendete Kopplung (Bestätigung/Vergleich 
der Materialeigenschaften).

Oberflächenrauheit der Keilbohrungen 1 Prüfung

Ankerplatte Streckgrenze und Zugfestigkeit Siehe Ankerkopf/Kopplung
(Spannungs-Dehnungslinie)
Oberflächenhärte

Ankerkopf oder Ankerplatte aus Gusseisen Streckgrenze und Zugfestigkeit 1 Zugprüfung nach 
(Spannungs-Dehnungslinie) DIN EN 10002-1:2001-124

Oberflächenrauheit der Keilbohrungen 1 Prüfung

Wendel und zusätzliche Bewehrung der Streckgrenze und Zugfestigkeit 1 Zugprüfung nach 
Verankerungszone DIN EN ISO 15630-1:2002-09 

1 Die Bestimmung der Härte muss in Übereinstimmung mit der gleichen Norm/ den gleichen Vorschriften wie vom ETA-Antragsteller/ Hersteller der
Komponenten vorgesehen und in Übereinstimmung mit dem Zertifikat (Abnahmeprüfzeugnis „3.1“) erfolgen.

2 Nur für Keile
3 Der Prüfkörper ist in Lastrichtung vom Ankerkopf/ Kopplung zu entnehmen. Falls der ETA-Antragsteller den Prüfkörper aus dem Ausgangsmaterial

derselben Herstellungscharge/-einheit entnehmen möchte und nicht dem Ankerkopf/ der Kopplung, muss dem vor der Prüfung durch die Zulas-
sungsstelle zugestimmt werden.

4 Für die Zugprüfung ist eine Skizze mit Lage und Abmessungen des Prüfkörpers erforderlich. Der Prüfkörper kann einem Ankerkopf/ einer Anker-
platte derselben Charge entnommen oder gesondert gegossen werden (siehe zum Beispiel DIN EN 1559).

Für alle in den Zulassungsversuchen verwendeten Zubehörteile müssen Abnahmeprüfzeugnisse „3.1“ nach DIN EN
10204:2005-01 vorliegen.

Anlage 2/9

Für die Verwendung von vollständig oder teilweise verglasten
Trennwänden der Kategorie IV gelten die „Technischen Re-
geln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasun-
gen“, Fassung 2003-01.

Anlage 2/10

Bausätze nach ETAG 017 sind unter Beachtung folgender
Abschnitte anwendbar:

1 S t a nd s i c h e r h e i t  u nd  Geb rau c h s -
t a ug l i c h k e i t

Für den Standsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnach-
weis der Elemente und der Befestigungsvorrichtungen sind
die im Teil I der Muster-Liste der Technischen Baubestimmun-
gen genannten relevanten technischen Regeln zu beachten.
Sofern diese Nachweise nicht nach den zuvor genannten

technischen Regeln geführt werden können, sind sie durch
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu erbringen;
ausgenommen davon sind

• kleinformatige Elemente (Fläche ≤ 0,4 m2, Eigenlast ≤ 5 kg)
und

• brettformatige Elemente (Breite ≤ 0,3 m) mit Unterstüt-
zungsabständen durch die Unterkonstruktion von ≤ 0,8 m. 

2 Wä r me s c h u t z

Als Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands ist für
den Bausatz der angegebene Wärmedurchlasswiderstand 
R ((m2·K)/W) durch den Divisor 1,2 zu teilen.

3 S cha l l s c h u t z

Werden Elemente in Fällen angewendet, in denen Anforde-
rungen an den Schallschutz bestehen, ist der Nachweis des
Schallschutzes (Schutz gegen Außenlärm) nach DIN 4109
mit dem Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes zu
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führen. Bei der Ermittlung des Rechenwertes aus dem in der
ETA für die gesamte Wandkonstruktion (Element + massive
Trägerwand) angegebenen Nennwert Rw ist ein Vorhaltemaß
von –2 dB zu berücksichtigen.

4 Umwe l t s c h u t z

Der Nachweis der Umweltverträglichkeit in Hinblick auf
Wasser- und/oder Bodenverunreinigung durch die Freiset-
zung gefährlicher Substanzen ist durch eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung zu führen, außer bei der Verwendung
von Natursteinen, Glas und Keramik als Deckschicht oder
von Bauprodukten, deren Umweltverträglichkeit als nachge-
wiesen gilt.

Anlage 2/11

Für den Nachweis der Tragsicherheit und der Gebrauchs-
tauglichkeit des zusammengesetzten Bausatzes sowie der
einzelnen Komponenten einschließlich der Verbindungen
sind die in den Abschnitten 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 von Teil I
der Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen genann-
ten relevanten technischen Regeln zu beachten; anderenfalls
ist der Nachweis durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung zu erbringen.

Anlage 2/12

1 Abd i c h t u ng sbe r e i c h e

CE-gekennzeichnete Abdichtungen nach einer europäischen
technischen Zulassung (ETA) auf der Basis der europäischen
technischen Zulassungsleitlinie ETAG 022 Teile 1, 2 und 3
können in Räumen verwendet werden, in denen mit einer ho-
hen Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser (Bean-
spruchungsklasse A) zu rechnen ist.

Hierunter fallen direkt beanspruchte Wand- und Bodenflä-
chen in Räumen, in denen sehr häufig oder lang anhaltend
mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie
z.B. Umgänge von Schwimmbecken und Duschanlagen im
öffentlichen oder privaten Bereich.

Unter direkt beanspruchten Bereichen werden Fußboden-
oder Wandflächen, die planmäßig direkt mit Wasser bean-
sprucht werden, verstanden. Das Wasser wird durch einen
Ablauf (Bodenablauf, Badewannen- oder Duschtassenablauf)
abgeleitet.

Indirekt beanspruchte Bodenflächen mit Bodenablauf werden
wie direkt beanspruchte Flächen eingestuft.

Für die Anwendung von Abdichtungen in der Beanspruchungs-
klasse A gelten die durch die europäische technische Zulas-
sung nachzuweisenden Eigenschaften gemäß Abschnitt 21.

2 Be s t immungen  f ü r  d i e  Anwendung  i n  d e r
B ean sp r u c h ung s k l a s s e  A

2.1 Allgemeines

Die Untergründe für Abdichtungen in der Beanspruchungs-
klasse A dürfen nur aus feuchtigkeitsunempfindlichen Baustof-
fen bestehen. Hierzu zählen Bauteile aus Beton, zementäre
Dichtputze, Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Mauerwerk
und Porenbeton.

2.1.1 Abdichtungen nach ETAG 022 Teil 1

Abdichtungen, deren Gebrauchstauglichkeit mit einer ETA
nach ETAG 022 „Abdichtungen für Wände und Böden in
Nassräumen“ Teil 1 „Flüssig aufzubringende Abdichtungen
mit oder ohne Nutzschicht“ nachgewiesen wurde, müssen
die in der ETAG vorgesehenen Eigenschaftskategorien ge-
mäß Tabelle, Spalte 3 (ETAG 022 Teil 1) aufweisen.

2.1.2 Abdichtungen nach ETAG 022 Teil 2

Abdichtungen, deren Gebrauchstauglichkeit mit einer ETA
nach ETAG 022 „Abdichtungen für Wände und Böden in
Nassräumen“ Teil 2 „Abdichtungsbahnen“ beurteilt wurden,
müssen die in der ETAG vorgesehenen Eigenschaftskatego-
rien gemäß Tabelle, Spalte 4 (ETAG 022 Teil 2) aufweisen.

2.1.3 Abdichtungen nach ETAG 022 Teil 3

Abdichtungen, deren Gebrauchstauglichkeit mit einer ETA
nach ETAG 022 „Abdichtungen für Wände und Böden in
Nassräumen“ Teil 3 „Wasserdichte Platten“ beurteilt wurden,
müssen die in der ETAG vorgesehenen Eigenschaftskatego-
rien gemäß Tabelle, Spalte 5 (ETAG 022 Teil 3) aufweisen.

2.1.4 Abdichtungen nach ETAG 022 Anhang H

Abdichtungen, die nach der ETAG 022 Anhang H (Anstrich-
systeme für Wände ohne Nutzschicht) beurteilt worden sind,
dürfen nicht in der Beanspruchungsklasse A angewendet
werden.

1 Anmerkung: Abdichtungen mit einer europäischen technischen Zulas-
sung auf der Basis der Zulassungsleitlinie ETAG 022 Teile 1, 2 und 3
können auch in Bereichen mit mäßiger Beanspruchung (Beanspru-
chungsklasse A0) oder geringer Beanspruchung (Beanspruchungs-
klasse 0) verwendet werden. Hierzu werden keine bauaufsichtlichen
Anforderungen gestellt.
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Tabelle: Anforderungen an Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen mit einer ETA nach ETAG 022 Teil 1, Teil 2 oder
Teil 3 für die Anwendung bei hoher Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse A)

Anforderungen für die Anwendung in Beanspruchungsklasse A
für Abdichtungen mit ETA nach ETAG 022

Lfd. Nr. Produkteigenschaft gemäß ETAG 022 ETAG 022 Teil 1 ETAG 022 Teil 2 ETAG 022 Teil 3
Teil … (Abschnitt)

1 2 3 4 5

1 Brandverhalten E E E
Teil 1, 2, 3 (2.4.1) 

2 Freisetzung gefährlicher Stoffe Einhaltung der gesetzlichen Einhaltung der gesetzlichen Einhaltung der gesetzlichen
Teil 1, 2, 3 (2.4.2) Anforderungen an Stoffe, Anforderungen an Stoffe, Anforderungen an Stoffe,

die im eingebauten Zustand die im eingebauten Zustand die im eingebauten Zustand
freigesetzt werden können freigesetzt werden können freigesetzt werden können

3 Wasserdampfdurchlässigkeit Angabe des Wertes Angabe des Wertes Angabe des Wertes
Teil 1, 2, 3 (2.4.3)

4 Wasserdichtheit wasserdicht wasserdicht wasserdicht
Teil 1, 2, 3 (2.4.4.1) 

5 Rissüberbrückungsfähigkeit Nachweis nur bei riss- Nachweis nur bei riss- Nachweis nur bei riss-
Teil 1, 2, 3 (2.4.4.2) gefährdeten Unterlagen: gefährdeten Unterlagen: gefährdeten Unterlagen:

≥ 0,4 mm ≥ 0,4 mm ≥ 0,4 mm

6 Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 MPa ≥ 0,5 MPa ≥ 0,5 MPa
Teil 1, 2, 3 (2.4.4.3) 

7 Kratzfestigkeit Nachweis nur bei Sys- Nachweis nur bei Sys- Nachweis nur bei Sys-
Teil 1, 2, 3 (2.4.4.4) temen ohne Nutzschicht: temen ohne Nutzschicht: temen ohne Nutzschicht: 

kratzfest kratzfest kratzfest

8 Fugenüberbrückungsfähigkeit Nachweis nur bei Unter- Nachweis nur bei Unter- Nachweis nur bei Unter-
Teil 1, 2, 3 (2.4.4.5) lagen mit Fugen: lagen mit Fugen: lagen mit Fugen: 

Beurteilungskategorie 2: Beurteilungskategorie 2: Beurteilungskategorie 2:
Prüfung bestanden Prüfung bestanden Prüfung bestanden

9 Undurchlässigkeit an Fugen Nachweis nicht Nachweis nicht wasserdicht
Teil 3 (2.4.4.6) vorgesehen vorgesehen

10 Wasserdichtheit an Durchdringungen Beurteilungskategorie 2: Beurteilungskategorie 2: Beurteilungskategorie 2:
Teil 1, 2 (2.4.4.6) Prüfung bestanden Prüfung bestanden Prüfung bestanden
Teil 3 (2.4.4.7)

11 Scherfestigkeit der Fügenähte Nachweis nicht keine Anforderung Nachweis nicht 
Teil 2 (2.4.4.7) vorgesehen vorgesehen

12 Flexibilität Nachweis nicht keine Anforderung Nachweis nicht 
Teil 2 (2.4.4.8) vorgesehen vorgesehen

13 Rutschfestigkeit keine Anforderung keine Anforderung keine Anforderung
Teil 1, 2, 3 (2.4.5) 

14 Formbeständigkeit Nachweis nicht Angabe des Wertes Angabe des Wertes
Teil 2, 3 (2.4.6.1) vorgesehen

15 Temperaturbeständigkeit Beurteilungskategorie 2: Änderung der Zugfestigkeit Änderung der 
Teil 1 (2.4.6.1) Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 MPa und Dehnung: ≤ 20 % Biegesteifigkeit: ≤ 20 %
Teil 2, 3 (2.4.6.2) Zusätzlicher Nachweis bei Haftzugfestigkeit: 

rissgefährdeten Unterlagen: ≥ 0,3 MPa
Rissüberbrückung ≥ 0,4 mm
oder 
bei Unterlagen mit Fugen:
Nachweis der Fugenüber-
brückungsfähigkeit
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Tabelle: Anforderungen an Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen mit einer ETA nach ETAG 022 Teil 1, Teil 2 oder
Teil 3 für die Anwendung bei hoher Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse A) (Fortsetzung)

Anforderungen für die Anwendung in Beanspruchungsklasse A
für Abdichtungen mit ETA nach ETAG 022

Lfd. Nr. Produkteigenschaft gemäß ETAG 022 ETAG 022 Teil 1 ETAG 022 Teil 2 ETAG 022 Teil 3
Teil … (Abschnitt)

1 2 3 4 5

16 Wasserbeständigkeit Haftzugfestigkeit: Haftzugfestigkeit: nachgewiesen, wenn 
Teil 1 (2.4.6.2) ≥ 0,3 MPa ≥ 0,3 MPa Anforderungen gemäß 
Teil 2, 3 (2.4.6.3) Zeile 10 und Zeile 6 erfüllt 

sind

17 Alkalibeständigkeit Haftzugfestigkeit: Haftzugfestigkeit: Haftzugfestigkeit: 
Teil 1 (2.4.6.3) ≥ 0,3 MPa ≥ 0,3 MPa ≥ 0,3 MPa
Teil 2, 3 (2.4.6.4)

18 Verschleißfestigkeit keine Anforderung keine Anforderung keine Anforderung
Teil 1 (2.4.6.6)
Teil 2, 3 (2.4.6.7)

19 Reinigungsfähigkeit keine Anforderung keine Anforderung keine Anforderung
Teil 1, 2, 3 (2.4.7.1)

20 Reparierbarkeit Haftzugfestigkeit: reparierbar reparierbar
Teil 1, 2, 3 (2.4.7.2) ≥ 0,3 MPa

21 Dicke der Dichtungsschicht ≥ 2,0 mm bei mineralischen ≥ 0,20 mm ≥ 5 mm
Teil 1, 2, 3 (2.4.7.3 ) Dichtschlämmen mit Nutzschicht

≥ 1,0 mm bei Reaktions- ≥ 0,70 mm 
harzsystemen ohne Nutzschicht
≥ 0,5 mm bei Dispersionen

22 Verarbeitbarkeit verarbeitbar verarbeitbar Nachweis nicht 
Teil 1, 2, 3 (2.4.7.3) vorgesehen

3 Anwendungsregelungen für Bauprodukte, für die europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden
(Februar 2009)

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Entsprechende lfd. Nr. Anwendungsregelung
der Bauregelliste B Teil 1

1 2 3 4

3.1 Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe aus pflanzlichen und 4.12.1.2.1 Anlage 3/1
tierischen Fasern zur Wärme- und/oder Schalldämmung

3.2 Lose Schüttdämmstoffe aus pflanzlichen und tierischen 4.12.1.2.2 Anlage 3/2
Fasern zur Wärme- und/oder Schalldämmung

3.3 Spezialdübel für Wärmedämm-Verbundsysteme 4.6.1.19 Anlage 3/3

3.4 Dämmstoff-Befestigungselement 4.6.4.6 Anlage 3/3

3.5 Hydraulisches Bindemittel (Hüttensand und Additive) 4.3.1.30 Anlage 3/4

3.6 Wärmedämmplatten aus mineralischem Material 4.12.1.5 Anlage 3/5

3.7 Natürliches getempertes Puzzolan als Typ II-Zusatzstoff 4.3.1.32 Anlage 3/6

3.8 Werksmäßig hergestellte Schüttungen aus 4.12.1.8 Anlage 3/7
Schaumglasschotter

3.9 Schnellerstarrender Zement A 4.3.1.26-A Anlage 3/4
(Erstarrungszeit von 1 bis 4 min)
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Anlage 3/1

Für die Anwendung gilt DIN 4108-10, Tabelle 3.

Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit zu führen. 

Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ist wie folgt zu
ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Wärmeleit-
fähigkeit, der 90 % der Produktion mit einer Aussagewahr-
scheinlichkeit von 90 % repräsentiert)

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung für die Kategorie 1 angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch Um-
rechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % rela-
tive Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert
γ = 1,2. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der eu-
ropäischen technischen Zulassung angegebenen Umrech-
nungsfaktoren zu verwenden.

Kategorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Wärmeleit-
fähigkeit, der während der Produktion nicht überschritten
werden darf)

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung für die Kategorie 2 angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch Um-

rechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % rela-
tive Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert
γ = 1,05. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der eu-
ropäischen technischen Zulassung angegebenen Umrech-
nungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 3/2 

Der Dämmstoff darf zur Herstellung nicht druckbelastbarer
Dämmschichten entsprechend den Anwendungsgebieten
WH, WI, WTR, DZ und DI nach DIN 4108-10 verwendet
werden.

Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit zu führen.

Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ist wie folgt zu
ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Wärmeleit-
fähigkeit, der 90 % der Produktion mit einer Aussagewahr-
scheinlichkeit von 90 % repräsentiert)

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung für die Kategorie 1 angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch Um-
rechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % rela-
tive Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert

3 Anwendungsregelungen für Bauprodukte, für die europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden
(Februar 2009) (Fortsetzung)

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Entsprechende lfd. Nr. Anwendungsregelung
der Bauregelliste B Teil 1

1 2 3 4

3.10 Schnellerstarrender Zement B 4.3.1.26-B Anlage 3/4
(Erstarrungszeit von 1 bis 4 min)

3.11 Schnellerstarrender Zement C 4.3.1.26-C Anlage 3/4
(Erstarrungszeit von 1 bis 20 min)

3.12 Schnellerstarrender Zement 4.3.1.27 Anlage 3/4
(Erstarrungszeit von 1 min 30 s bis 10 min)

3.13 Flugasche für Beton (Gehalt an bestimmten 4.3.1.34 Anlage 3/8
Mitverbrennungsstoffen bis max. 40 M.-%)

3.14 Spezialzement CEM III/A mit hohem Sulfatwiderstand 4.3.1.40 Anlage 3/9

3.15 Kompositzement (Portland-Zementklinker, Hüttensand, 4.3.1.42 Anlage 3/10
natürliches Puzzolan) der Festigkeitsklasse 32,5 N-LH 
mit hohem Sulfatwiderstand

3.16 Dämmprodukte aus expandiertem Perlit (EPB), 4.12.1.23 Anlage 3/11
abweichend von EN 13169

3.17 Spreizdübel mit Gummiteil 4.6.1.13 Anlage 3/12

3.18 Pfähle aus duktilem Gusseisen 4.1.3.14 Anlage 3/13

3.19 Dämmstoffe aus granuliertem Polystyrol und 4.12.1.18 Anlage 3/14
Bindemittelgemisch

3.20 Drahtgeflechtbehälter für Gabionen 4.1.2.5 Anlage 3/15

3.21 Bewehrungsstahl mit T-förmigem Ankerkopf 4.3.1.39 Anlage 3/16
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γ = 1,2. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der eu-
ropäischen technischen Zulassung angegebenen Umrech-
nungsfaktoren zu verwenden.

Kategorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Wärmeleit-
fähigkeit, der während der Produktion nicht überschritten
werden darf)

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung für die Kategorie 2 angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch Um-
rechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % rela-
tive Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert
γ = 1,05. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der eu-
ropäischen technischen Zulassung angegebenen Umrech-
nungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 3/3

Die Spezialdübel bzw. Dämmstoff-Befestigungselemente dür-
fen nur dann bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)
eingebaut werden, wenn die Verwendung dieser Befesti-
gungsmittel

– in der europäischen technischen Zulassung (ETA) des
Wärmedämm-Verbundsystems

oder

– in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

geregelt ist.

Anlage 3/4

Das hydraulische Bindemittel bzw. der schnellerstarrende
Zement darf in Beton und Mörtel nach DIN EN 206-1,
DIN EN 206-1/A1 und DIN EN 206-1/A2 in Verbindung
mit DIN 1045-2 für tragende Bauteile nur verwendet werden,
wenn die Anwendung entsprechend DIN 1045-2 und in ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt wird.

Anlage 3/5

Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten
WI, DZ, DI und DEO nach DIN 4108-10 verwendet werden.
Darüber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit zu führen. Der Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Wärmeleit-
fähigkeit, der 90 % der Produktion mit einer Aussagewahr-
scheinlichkeit von 90 % repräsentiert)

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung für die Kategorie 1 angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch Um-
rechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % rela-
tive Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert
γ = 1,2. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der eu-

ropäischen technischen Zulassung angegebenen Umrech-
nungsfaktoren zu verwenden.

Kategorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Wärmeleit-
fähigkeit, der während der Produktion nicht überschritten
werden darf)

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung für die Kategorie 2 angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch Um-
rechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % rela-
tive Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert
γ = 1,05. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der eu-
ropäischen technischen Zulassung angegebenen Umrech-
nungsfaktoren zu verwenden.

Anlage 3/6

Für die Verwendung des getemperten Puzzolans als Typ II-Zu-
satzstoff in Beton und Mörtel für tragende Bauteile ist eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/7

Für die Verwendung von werkmäßig hergestellten Schüttun-
gen aus Schaumglasschotter ist eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/8

Diese Flugasche für Beton darf in Beton und Mörtel nach 
DIN EN 206-1, DIN EN 206-1/A1 und DIN EN 206-1/A2
in Verbindung mit DIN 1045-2 wie Flugasche nach
DIN EN 450-1 verwendet werden. 

Anlage 3/9

Spezialzement CEM III/A mit hohem Sulfatwiderstand darf in
Beton und Mörtel nach DIN EN 206-1, DIN EN 206-1/A1
und DIN EN 206-1/A2 in Verbindung mit DIN 1045-2 wie
HS-Zement nach DIN 1164-10 verwendet werden. 

Anlage 3/10

Für die Verwendung von Kompositzement der Festigkeits-
klasse 32,5 N-LH mit hohem Sulfatwiderstand in Beton und
Mörtel nach DIN EN 206-1, DIN EN 206-1/A1 und 
DIN EN 206-1/A2 in Verbindung mit DIN 1045-2 für tra-
gende Bauteile ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung erforderlich.

Anlage 3/11

Für die Anwendung gilt DIN 4108-10, Tabelle 11 mit Aus-
nahme der Anforderung an die Biegefestigkeit.
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Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit zu führen. Der Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung angegebenen Nennwertes ergibt sich der Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit durch Umrechnung auf einen
Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und
Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert γ = 1,2. Zur Um-
rechnung für die Feuchte sind die in der europäischen techni-
schen Zulassung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu ver-
wenden.

Anlage 3/12

1 Die Nachweise für Spreizdübel mit Gummiteil beru-
hen auf einer angenommenen Nutzungsdauer des Dübels
von 25 Jahren, so dass diese Dübel nur für die Befestigung
von Bauteilen verwendet werden dürfen, deren Nutzungs-
dauer 25 Jahre nicht überschreitet.

2 Spreizdübel mit Metallteilen aus galvanisch verzink-
tem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nichtrostendem Stahl
der Gruppe A2 dürfen nur in Bauteilen unter den Bedingun-
gen trockener Innenräume verwendet werden.

Spreizdübel mit Metallteilen aus nichtrostendem Stahl der
Gruppe A4 dürfen auch für Konstruktionen der Korrosionswi-
derstandsklasse III entsprechend der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung „Erzeugnisse, Verbindungsmittel und
Bauteile aus nichtrostenden Stählen“ Zul.-Nr. Z-30.3-6 ver-
wendet werden, d.h. sie dürfen in Feuchträumen und im
Freien, auch in Industrieatmosphäre und in Meeresnähe (je-
doch nicht im Einflussbereich von Meerwasser) eingesetzt
werden, sofern nicht noch weitere Korrosionsbelastungen
auftreten.

Spreizdübel mit Metallteilen aus nichtrostendem Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4529 dürfen auch für Konstruktionen der
Korrosionswiderstandsklasse IV entsprechend der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung „Erzeugnisse, Verbindungs-
mittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen“ Zul.-Nr.
Z-30.3-6 verwendet werden, d. h. sie dürfen auch für Berei-
che mit hoher Chlorid- und Schwefeldioxydbelastung sowie
in Bereichen, in denen aufgrund der Aufkonzentration von
Schadstoffen eine sehr starke Korrosionsbelastung gegeben
ist, eingesetzt werden.

Anlage 3/13

Für Entwurf, Bemessung und Ausführung von aus duktilen
Gusseisenrohren hergestellten Rammpfählen ist eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 3/14

Das Produkt darf als Wärmedämmstoff entsprechend den 
Anwendungsgebieten DEO, DAD und DAA(dm) nach 
DIN 4108-10 verwendet werden, wenn der deklarierte Wert
der Druckspannung bei 10 % Stauchung mindestens 100 kPa
beträgt und für die Verformung unter Druck- und Temperatur-

beanspruchung eine maximale Differenz der relativen Stau-
chungen von 5 % eingehalten wird.

Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit zu führen. Der Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Kategorie 1 (basierend auf einem Nennwert der Wärmeleit-
fähigkeit, der 90 % der Produktion mit einer Aussagewahr-
scheinlichkeit von 90 % repräsentiert)

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung für die Kategorie 1 angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch Um-
rechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % rela-
tive Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert
γ = 1,2. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der eu-
ropäischen technischen Zulassung angegebenen Umrech-
nungsfaktoren zu verwenden.

Kategorie 2 (basierend auf einem Grenzwert der Wärmeleit-
fähigkeit, der während der Produktion nicht überschritten
werden darf)

Auf Grundlage des in der europäischen technischen Zulas-
sung für die Kategorie 2 angegebenen Nennwertes ergibt
sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch Um-
rechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % rela-
tive Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert
γ = 1,05. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der eu-
ropäischen technischen Zulassung angegebenen Umrech-
nungsfaktoren zu verwenden.

Das Produkt darf als Trittschalldämmstoff unter unbeheizten
schwimmenden Estrichen nach DIN 18560-2 verwendet wer-
den, wenn hinsichtlich der Zusammendrückbarkeit die Anfor-
derungen der DIN 18560-2 erfüllt werden. Darüber hinaus
ist entweder für die Verformung unter Druck- und Temperatur-
beanspruchung eine maximale Differenz der relativen Stau-
chungen von 5 % einzuhalten oder der deklarierte Wert der
Druckspannung bei 10 % Stauchung muss mindestens
30 kPa betragen. Im letzteren Fall muss die Dimensionsstabi-
lität unter definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen in
der ETA ausgewiesen sein.

Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 ist mit
dem Rechenwert des Trittschallverbesserungsmaßes zu füh-
ren. Der Rechenwert ergibt sich aus dem in der ETA angege-
benen Nennwert der bewerteten Trittschallminderung unter
Abzug eines Vorhaltemaßes von 2 dB.

Anlage 3/15

Für die Verwendung als Stützelemente bei Geländesprüngen
> 1 m Höhe ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
erforderlich.

Anlage 3/16

Für die Planung, Bemessung und Konstruktion gilt DIN 1045-1
und -3:2008-08.
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Anlage 4/1

1 Bis zum Vorliegen von EN 1992-1-1 (Eurocode 2
Teil 1) gelten für die Zulassung ETA-01/0001 in Deutschland
folgende Bezugsnormen:

DIN 1045:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton

Teil 1: Bemessung und Konstruktion

Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformität

Teil 3: Bauausführung.

Da die Verwendung des Bausatzes mit CE-Kennzeichnung
aufgrund dieser europäischen technischen Zulassung weder
in der europäischen technischen Zulassung noch in den Be-
zugsnormen geregelt ist, ist für die Verwendung in Deutsch-
land eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bau-
art erforderlich.

2 Nicht lasttragende verlorene Schalungsbausätze/-sys-
teme, die unter Verwendung von Polystyrol-Dämmstoffen mit
Dicken > 100 mm oder anderen brennbaren Dämmstoffen
als schwerentflammbar eingestuft werden sollen, müssen die
Eignung als Außenwandbekleidung durch eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung erbringen.

Anlage 4/2

Das Abdichtungssystem kann als zweilagige Verbundabdich-
tung für genutzte und nicht genutzte Dachflächen auf Beton-
untergrund verwendet werden. Die Arten der zulässigen Sys-
temaufbauten sind in den Anhängen der ETA angegeben.

Die Verarbeitungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Anlage 4/3

Die Abdichtungsbahnen können zur Abdichtung von nicht
genutzten Dachflächen im Sinne der DIN 18531 wie eine
Elastomerbahn gemäß DIN V 20000-201:2006-11, Tabelle
16, als einlagige Dachabdichtung eingesetzt werden.

Die Abdichtungsbahnen können auch zur Herstellung von
Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte, nicht drücken-
des oder von außen drückendes Wasser im Sinne der 
DIN 18195 Teile 4, 5 und 6 wie eine Elastomerbahn gemäß
DIN V 20000-202:2007-12, Tabelle 19, eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Anlage 4/4

1 Der Bausatz darf in außen und innen liegenden Nass-
bereichen verwendet werden, in denen mit einer hohen Be-
anspruchung durch nicht drückendes Wasser (Beanspru-
chungsklasse A) zu rechnen ist. Hierunter fallen direkt bean-
spruchte Wand- und Bodenflächen in Bereichen, in denen
sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungs-
wasser umgegangen wird, wie z.B. Umgänge von Schwimm-
becken und Duschanlagen in öffentlichen oder privaten Be-
reichen.

Unter direkt beanspruchten Flächen fallen Wand- oder Bo-
denflächen, die planmäßig direkt mit Wasser beansprucht
werden. Das Wasser wird durch einen Ablauf (Bodenablauf,
Badewannen- oder Duschtassenablauf) abgeleitet. 

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bausatzes Entsprechende lfd. Nr. Anwendungsregelung
der Bauregelliste B Teil 1

1 2 3 4

4.1 Verlorenes Schalungssystem aus Wärmedämmstoffen 5.1.3.2 Anlage 4/1
für ganze Gebäude

4.2 Bausätze für Verbundabdichtungen 5.4.2.16 Anlage 4/2

4.3 Bausätze mit Verbundabdichtungsbahnen für die 5.6.5.22 Anlage 4/3
Dach- und Bauwerksabdichtung

4.4 Bausatz aus einer flüssig aufgebrachten polymermodifi- 5.6.5.23 Anlage 4/4
zierten Dichtungsschlämme und weiteren Komponenten 
unter Fliesenbelägen zur Herstellung eines Abdichtungs-
systems gegen Wasser auf verschiedenen Bauwerksteilen 
im Innen- und Außenbereich

4.5 Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht für die 5.4.4.26 Anlage 4/5
Anwendung auf Außenwänden im Holzbau 

4.6 Bausatz aus einer Polymerabdichtungsbahn und weiteren 5.6.5.21 Anlage 4/4
Komponenten zur Herstellung eines Abdichtungssystems 
gegen Wasser auf Wänden und Böden

4 Anwendungsregelungen für Bausätze, für die europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden 
(Februar 2009)
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Indirekt beanspruchte Bodenflächen, die einen Bodenablauf
haben, werden als direkt beanspruchte Flächen eingestuft. 

Der Bausatz darf auch zur Abdichtung in Nassbereichen mit
mäßiger Beanspruchung (Beanspruchungsklasse A0) oder
geringer Beanspruchung (Beanspruchungsklasse 0) verwen-
det werden

2 Sofern in der Zulassung angegeben, darf der Bausatz
auch zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen von au-
ßen und innen liegenden Schwimmbecken gegen von innen
drückendes Wasser bis zu der in der ETA angegebenen Was-
sertiefe verwendet werden.

Anlage 4/5

Für die Anwendung dieses Wärmedämm-Verbundsystems ist
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

5 Anwendungsregelungen für Bauprodukte nach harmonisierten Normen (Februar 2009)

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Harmonisierte Norm Anwendungsregelung

1 2 3 4

5.1 Keramik-Innenrohre für Abgasanlagen EN 1457:1999, Anlage 5/1  
EN 1457/Berichtigung AC:1999, und zusätzlich Beiblatt 2 von 
EN 1457/A1:2002 DIN V 18160-1:2006-01
EN 1457/Berichtigung AC:2006
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1457:2003-04, 
Berichtigung 1:2006-10, 
Berichtigung 2:2007-08 und 
Änderung A20:2007-09

5.2 Schiefer für überlappende Dachdeckungen EN 12326-1:2004 Anlage 5/2
und Außenwandbekleidungen in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 12326-1:2004-10

5.3 Faserzement-Wellplatten EN 494:2004, Anlage 5/3
EN 494/A1:2005,
EN 494:2004/A2:2006,
EN 494:2004/A3:2007
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 494:2007-06

5.4 Faserzement-Tafeln EN 12467:2004+A1:2005+A2:2006 Anlage 5/4
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 12467:2006-12

5.5 Vorhangfassaden EN 13830:2003 Anlage 5/5
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 13830:2003-11

5.6 Keramische Fliesen und Platten EN 14411:2006 Anlage 5/6
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 14411:2007-03, 
DIN EN 14411/Berichtigung 1:2007-07

5.7 Platten aus Naturstein EN 1469:2004 Anlage 5/7
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1469:2005-02

5.8 Maschinelle Rauchabzugsgeräte EN 12101-3:2001 Anlage 5/8
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 12101-3:2002-06

5.9 Heizkessel für feste Brennstoffe bis 50 kW, EN 12809/A1:2004 Anlage 5/9
für offene Systeme bis max. 2 bar in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 12809:2005-08 und 
DIN EN 12809 Berichtigung 1:2008-06

5.10 Herde für feste Brennstoffe EN 12815/A1:2004 Anlage 5/9
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 12815:2005-09 und 
DIN EN 12815 Berichtigung 1:2008-06
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5 Anwendungsregelungen für Bauprodukte nach harmonisierten Normen (Februar 2009) (Fortsetzung)

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Harmonisierte Norm Anwendungsregelung

1 2 3 4

5.11 Kamineinsätze einschließlich offene EN 13229/A2:2004 Anlage 5/9 und 
Kamine für feste Brennstoffe in Deutschland umgesetzt durch Anlage 5/10

DIN EN 13229:2005-10 und 
DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06

5.12 Raumheizer für feste Brennstoffe EN 13240/A2:2004 Anlage 5/9 und 
in Deutschland umgesetzt durch Anlage 5/11
DIN EN 13240:2005-10 und 
DIN EN 13240 Berichtigung 1:2008-06

5.13 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoff- EN 438-7:2005 Anlage 5/12
platten (HPL) in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 438-7:2005-04

5.14 Bauteile und Abschnitte von System-Abgas- EN 1856-1:2003-06+A1:2006, Anlage 5/1 
anlagen mit Metall-Innenrohren in Deutschland umgesetzt durch und zusätzlich Beiblatt 1 von 

DIN EN 1856-1:2006-08 DIN V 18160-1:2006-01
und
DIN V 18160-1 Beiblatt 1 
Berichtigung 1:2007-10

5.15 Innenrohre und Verbindungsstücke aus EN 1856-2:2004 Anlage 5/1 
Metall für Abgasanlagen in Deutschland umgesetzt durch und zusätzlich Beiblatt 1 von 

DIN EN 1856-2:2004-10 DIN V 18160-1:2006-01 
und
DIN V 18160-1 Beiblatt 1 
Berichtigung 1:2007-10

5.16 Betoninnenrohre für Abgasanlagen EN 1857:2003 Anlage 5/1 
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1857:2003-11 und 
DIN EN 1857 Berichtigung 2:2007-08

5.17 Betonformblöcke für Abgasanlagen EN 1858:2003 Anlage 5/1 
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1858:2003-10

5.18 Außenschalen aus Beton für Abgasanlagen EN 12446:2003 Anlage 5/1 
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 12446:2003-08

5.19 Rußbrandbeständige Systemabgasanlagen EN 13063-1:2005 +A1:2007 Anlage 5/1 
mit Keramik-Innenrohren in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 13063-1:2007-10

5.20 Systemabgasanlagen mit Keramik- EN 13063-2:2005 +A1:2007 Anlage 5/1 
Innenrohren in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 13063-2:2007-10

5.21 Keramik-Außenschalen für System- EN 13069:2005 Anlage 5/1
abgasanlagen in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 13069:2005-12 

5.22 Systemabgasanlagen mit Kunststoff- EN 14471:2005 Anlage 5/1 
Innenrohren in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 14471:2005-11

5.23 Dach- und Formziegel EN 1304:2005 Anlage 5/13
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1304:2008-07

5.24 Bitumenbahnen mit Trägereinlage für EN 13707:2004+A1:2006 DIN V 20000-201:2006-11
Dachabdichtungen in Deutschland umgesetzt durch Abschnitt 5.1,

DIN EN 13707:2007-03 Anlage 5/14

5.25 Kunststoff- und Elastomerbahnen für EN 13956:2005+AC:2006 DIN V 20000-201:2006-11
Dachabdichtungen in Deutschland umgesetzt durch Abschnitt 5.2,

DIN EN 13956:2007-04 Anlage 5/14
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5 Anwendungsregelungen für Bauprodukte nach harmonisierten Normen (Februar 2009) (Fortsetzung)

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Harmonisierte Norm Anwendungsregelung

1 2 3 4

5.26 Tonerdezement EN 14647:2005 Anlage 5/15
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 14647:2006-01

5.27 Nicht besetzt

5.28 Gipsplatten EN 520:2004 Anlage 5/17
in Deutschland umgesetzt durch Ziffer 1, 3 und 4
DIN EN 520:2005-03

5.29 Selbsttragende Dachdeckungs- und EN 14782:2006 Anlage 5/18
Wandbekleidungselemente für die Innen- in Deutschland umgesetzt durch Anlage 3.1/8 Teil I der MLTB
und Außenanwendung aus Metallblech DIN EN 14782:2006-03

5.30 Gips-Verbundplatten zur Wärme- und EN 13950:2005 Anlage 5/19
Schalldämmung in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 13950:2006-02

5.31 Fenster und Außentüren EN 14351-1:2006 Anlage 5/20
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 14351-1:2006-07

5.32 Vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff EN 1873:2005 Anlage 5/21
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1873:2006-03

5.33 Vollflächig unterstützte Dachdeckungs- und EN 14783:2006 Anlage 5/18
Wandbekleidungselemente für die Innen- in Deutschland umgesetzt durch Anlage 3.1/8 Teil I der MLTB
und Außenanwendung aus Metallblech DIN EN 14783:2006-12

5.34 Keramik-Formblöcke für Abgasanlagen EN 1806-1:2006 Anlage 5/1
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1806-1:2006-10

5.35 Bitumen-Wellplatten EN 534:2006 Anlage 5/22
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 534:2006-08

5.36 Kunststoff- und Elastomer-Mauersperrbahnen EN 14909:2006 DIN V 20000-202:2007-12
in Deutschland umgesetzt durch Abschnitt 5.3
DIN EN 14909:2006-06

5.37 Bitumen-Mauersperrbahnen EN 14967:2006 DIN V 20000-202:2007-12
in Deutschland umgesetzt durch Abschnitt 5.2
DIN EN 14967:2006-08

5.38 Kunststoff- und Elastomerbahnen für die EN 13967:2004+A1:2006 DIN V 20000-202:2007-12
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte in Deutschland umgesetzt durch Abschnitt 5.3
und Wasser DIN EN 13967:2007-03

5.39 Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung EN 13969:2004+A1:2006 DIN V 20000-202:2007-12
gegen Bodenfeuchte und Wasser in Deutschland umgesetzt durch Abschnitt 5.2

DIN EN 13969:2007-03

5.40 Aufsätze für raumluftunabhängige Abgas- EN 14989-1:2007 Anlage 5/1
anlagen von Gasgeräten des Typs C6 in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 14989-1:2007-05

5.41 Luft-Abgas-Systeme mit Keramik-Innenrohren EN 13063-3:2007 Anlage 5/1
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 13063-3:2007-10

5.42 Sandwich-Elemente mit beidseitigen EN 14509:2006 Anlage 5/23
Metalldeckschichten in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 14509:2007-02

5.43 Heizöfen für flüssige Brennstoffe mit EN 1:2007 Anlage 5/24
Verdampfungsbrennern und Schornstein- in Deutschland umgesetzt durch 
anschluss DIN EN 1:2007-12
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Anlage 5/1

Für die Anwendung sind die Abschnitte 1, 4, 5, 6.1, 6.4,
6.6 bis 6.8, 6.10.3, 6.10.4, 6.11, 7 bis 8.2.2, 9.1.1 mit
Ausnahme der Sätze 5 und 6, 9.1.2 bis 13 von DIN V
18160-1:2006-01 zu beachten. Für die in der Norm nicht
geregelten Bauarten von Abgasanlagen ist die Anwendbar-
keit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach-
zuweisen.

Für Anwendungen, bei denen Anforderungen an die Feuer-
widerstandsdauer der Abgasanlage zur Vermeidung der
Brandübertragung von Geschoss zu Geschoss gestellt wer-
den, muss der Feuerwiderstand entsprechend Bauregelliste A
Teil 3, lfd. Nr. 2.13 nachgewiesen sein. 

Das Produkt darf im Hinblick auf das Brandverhalten verwen-
det werden, wenn das Produkt in die Klasse A1 gemäß der
Entscheidung 96/602/EG der Kommission (geändert durch
die Entscheidungen 2000/605/EG und 2003/424/EG der
Kommission) eingestuft ist oder wenn das Produkt nach
DIN 4102-4 klassifiziert ist. Anderenfalls ist bis zur Berück-
sichtigung des Brandverhaltens in der harmonisierten Norm
der Nachweis des Brandverhaltens nach Bauregelliste A
Teil 2, lfd. Nr. 2.10.1.1, 2.10.1.2 oder 2.10.2 zu führen.

Anlage 5/2

Die Schieferplatten für überlappende Dacheindeckungen und
Außenwandbekleidungen dürfen verwendet werden, sofern sie

• kleinformatig (Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 5 kg) sind
und nach allgemein anerkannten Regeln der Technik be-
festigt werden oder

• nach den Bestimmungen der Norm DIN 18516 einge-
baut werden. 

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/3

Die Faserzement-Wellplatten dürfen verwendet werden

• als Fassadenelemente (einschließlich ihrer Befestigungen)
für Außenwandbekleidungen, die nach allgemein aner-
kannten Regeln der Technik befestigt werden

– mit kleinformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,4 m2

Fläche und ≤ 5 kg Eigenlast

– mit brettformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,3 m
Breite und Unterstützungsabständen durch die Unter-
konstruktion von ≤ 0,8 m

5 Anwendungsregelungen für Bauprodukte nach harmonisierten Normen (Februar 2009) (Fortsetzung)

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Harmonisierte Norm Anwendungsregelung

1 2 3 4

5.44 Dachlichtbänder aus Kunststoff EN 14963:2006 Anlage 5/25
in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 14963:2006-12,
DIN EN 14963 Berichtigung 1:2007-06

5.45 Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets EN 14785:2006 Anlage 5/9
in Deutschland umgesetzt durch Anlage 5/26
DIN EN 14785:2006-09
DIN EN 14785/Berichtigung 1:2008-06

5.46 Klebstoffe für allgemeine Anwendungen in EN 15274:2007 Anlage 5/27
strukturellen Klebverbunden in Deutschland umgesetzt 

durch DIN EN 15274:2008-01

5.47 Formteile aus faserverstärktem Gips EN 13815:2006 Anlage 5/17 
in Deutschland umgesetzt durch Ziffer 2 bis 4
DIN EN 13815:2006-12

5.48 Gipselemente für Unterdecken EN 14246:2006 Anlage 5/17 
EN 14246:2006/AC:2007 Ziffer 2 bis 4
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 14246:2006-09
DIN EN 14246 Berichtigung 1:2007-11

5.49 Gipsplattenprodukte aus der EN 14190:2005 Anlage 5/17 
Weiterverarbeitung in Deutschland umgesetzt durch Ziffer 1, 3 und 4

DIN EN 14190:2005-11

5.50 Wand- und Deckenbekleidungen aus EN 14915:2006 und Anlage 5/28
Massivholz im Innen- und Außenbereich EN 14915:2006/AC:2007

in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 14915:2006-11 und 
DIN EN 14915 Berichtigung 1:2007-10
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• als Dachelemente (einschließlich ihrer Befestigungen) für
Dacheindeckung, die nach allgemein anerkannten Re-
geln der Technik befestigt werden

– mit kleinformatigen Dachelementen mit ≤ 0,4 m2 Flä-
che und ≤ 5 kg Eigenlast

– mit anderen Elementen mit einem Unterstützungsab-
stand durch die Unterkonstruktion von ≤ 1,0 m.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse BROOF
(t1), Beanspruchung durch Feuer von außen gemäß 
DIN EN 13501-5, angeben wird, gilt diese für den Dachauf-
bau, wie er im Klassifizierungsdokument oder in einer Ent-
scheidung der Europäischen Kommission1 hinsichtlich des
Brandverhaltens beschrieben ist. Andernfalls ist bei der Ver-
wendung der Bauprodukte für Bedachungen, an die Anfor-
derungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme gestellt werden (Verhalten bei Bean-
spruchung durch Feuer von außen), die Anwendbarkeit ge-
mäß Bauregelliste A Teil 3, lfd. Nr. 2.8 nachzuweisen.

Anlage 5/4

Die Faserzement-Tafeln als Fassadenelemente (einschließlich
ihrer Befestigungen) für Außenwandbekleidungen dürfen ver-
wendet werden, die nach allgemein anerkannten Regeln der
Technik befestigt werden

– mit kleinformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,4 m2 Flä-
che und ≤ 5 kg Eigenlast

– mit brettformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,3 m Breite
und Unterstützungsabständen durch die Unterkonstruktion
von ≤ 0,8 m.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/5

1 Für den Tragsicherheitsnachweis der Unterkonstruk-
tion, der Fassadenelemente und der mechanischen Verbin-
dungen von Vorhangfassaden sind die in den lfd. Nrn.
2.4.1, 2.4.4, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.11, 2.5.1, 2.5.3, 2.6.6 und
2.6.7 von Teil I der Muster-Liste der Technischen Baubestim-
mungen genannten relevanten technischen Regeln zu beach-
ten. 

Sofern der Tragsicherheitsnachweis der Unterkonstruktion,
der Fassadenelemente und der mechanischen Verbindungen
von Vorhangfassaden nicht nach den zuvor genannten tech-
nischen Regeln geführt werden kann, ist er durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung zu erbringen. 

2 Bei der Ermittlung des Rechenwertes des bewerteten
Schalldämm-Maßes gemäß DIN 4109 aus dem nach 
EN 13830 angegebenen Nennwert ist ein Vorhaltemaß von
–2 dB zu berücksichtigen.

Anlage 5/6

Die keramischen Fliesen und Platten dürfen als Wand- und
Deckenbekleidung für außen und innen verwendet werden,
sofern sie:

– kleinformatig (Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 5 kg) sind
oder 

– brettformatig (Breite ≤ 0,3 m) sind und Unterstützungsab-
stände durch die Unterkonstruktion von ≤ 0,8 m aufwei-
sen.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/7

Die Platten aus Naturstein dürfen als Wandbekleidung für
außen und innen verwendet werden, sofern sie

– kleinformatig (Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 5 kg) sind
oder

– brettformatig (Breite ≤ 0,3 m) sind und Unterstützungsab-
stände durch die Unterkonstruktion von ≤ 0,8 m aufwei-
sen oder

– nach den Bestimmungen der Norm DIN 18516 einge-
baut werden.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/8

Für die Anwendung der maschinellen Rauchabzugsgeräte in
maschinellen Rauchabzugsanlagen ohne oder mit Lüftungs-
betrieb in Gebäuden ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung erforderlich.

Anlage 5/9

Bei der Verwendung der Feuerstätten ist zu beachten, dass

– der mit der CE-Kennzeichnung angegebene Abstand zu
Bauteilen aus brennbaren Baustoffen nur für Bauteile mit
einem Wärmedurchlasswiderstand ≤ 1,2 m2K/W gilt
und

– Feuerstätten, deren Abgastemperatur > 400 °C beträgt,
nur an entsprechend DIN V 18160-1:2006-01 klassifi-
zierte Abgasanlagen angeschlossen werden dürfen.

1 Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union be-
kannt gemacht und sind auf der Internetseite des DIBt – www.dibt.de –
zugänglich.
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Anlage 5/10

Für die Verwendung der Feuerstätten wird auf die Bestim-
mungen der „Richtlinien für den Bau von Kachelöfen/Putz-
öfen und offenen Kaminen des Kachelofen- und Luftheizungs-
bauerhandwerks“1 hingewiesen.

Anlage 5/11

Feuerstätten, die nach DIN EN 13240:2005-10 vor Ort aus
Baustoffen und Bauteilen ortsfest errichtet werden, bedürfen
hinsichtlich ihrer Anwendung einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

Anlage 5/12

Für die Verwendung von dekorativen Hochdruck-Schicht-
pressstoffplatten (HPL) nach EN 438-7 ist Folgendes zu be-
achten:

1 S t a nd s i c h e r h e i t  u nd  Geb rau c h s -
t a ug l i c h k e i t

Die Platten dürfen verwendet werden, sofern sie als Wand-
oder Innendeckenbekleidung

– kleinformatig (Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 5 kg) sind
oder

– brettformatig (Breite ≤ 0,3 m) sind und Unterstützungsab-
stände durch die Unterkonstruktion von ≤ 0,8 m aufwei-
sen.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

2 B r and s c h u t z  

Bei Gebäuden, die eine hinterlüftete Außenwandbekleidung
unter Verwendung von Bauprodukten nach EN 438-7 erhal-
ten und bei denen die Oberflächen der Außenwände sowie
die Außenwandbekleidungen mindestens schwerentflamm-
bar sein müssen, ist das Brandverhalten der Bekleidung im
Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nachzuweisen.

3 Wä r me s c h u t z

Als Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit der Hochdruck-
Schichtpressstoffplatten (HPL) Kompaktplatten (nach EN
438-7, Abschnitt 3.1) ist λ = 0,36 W(m . K) anzusetzen.

Für HPL-Mehrschicht-Verbundplatten (nach EN 438-7, Ab-
schnitt 3.2 und 3.3) ist, wenn Anforderungen an den Wär-
meschutz gestellt werden, der Nachweis durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung festzulegen.

4 Ge s undhe i t s -  u nd  Umwe l t s c h u t z

Das Bauprodukt darf aus Gründen des Gesundheitsschutzes
in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Neben-

räume nur verwendet werden, wenn der Nachweis der ge-
sundheitlichen Unbedenklichkeit durch eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung erbracht worden ist. 

Holzwerkstoffe dürfen nur verwendet werden, wenn sie der
Formaldehydklasse E 1 entsprechen und den PCP-Gehalt von
5 ppm, bestimmt nach CEN/TR 14823, nicht überschreiten.

Anlage 5/13

Die Dach- und Formziegel nach DIN EN 1304 dürfen ver-
wendet werden, sofern sie als

a Dachelemente für Dacheindeckungen nach allgemein an-
erkannten Regeln der Technik befestigt werden und fol-
gende Merkmale aufweisen

– Dachziegel: Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 7 kg,

– Formziegel: Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 13 kg,

oder als

b Fassadenelemente für Außenwandbekleidungen

– kleinformatig (Fläche ≤ 0,4 m2 und Eigenlast ≤ 5 kg)
sind und nach allgemein anerkannten Regeln der
Technik befestigt werden.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/14

Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse BROOF
(t1), Beanspruchung durch Feuer von außen gemäß DIN EN
13501-5, angegeben wird, gilt diese für den Dachaufbau,
wie er im Klassifizierungsdokument oder in einer Entschei-
dung der Europäischen Kommission1 hinsichtlich des Brand-
verhaltens beschrieben ist. Anderenfalls ist bei der Verwen-
dung von Bauprodukten für Bedachungen, an die Anforde-
rungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme gestellt werden (Verhalten bei Bean-
spruchung durch Feuer von außen), die Anwendbarkeit ge-
mäß Bauregelliste A, Teil 3 lfd. Nr. 2.8 nachzuweisen.

Anlage 5/15

Das Bauprodukt ist nur in nicht tragenden Bauteilen verwend-
bar.

Anlage 5/16 
– gestrichen

1 Die Richtlinien sind zu beziehen beim Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima, Rathausallee 6, 53757 St. Augustin

1 Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union be-
kannt gemacht und sind auf der Internetseite des DIBt – www.dibt.de –
zugänglich.
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Anlage 5/17

1. S t a nd s i c h e r h e i t

1.1 Gipsplatten zur Verwendung bei tragenden (ein-
schließlich aussteifenden) Bauteilen (DIN 1052) und Gips-
platten, an die Anforderungen hinsichtlich Brand-, Wärme-
und/oder Schallschutz gestellt werden, müssen die Bestim-
mungen von DIN 18180:2007-01 erfüllen. Gipsplatten aus
der Weiterverarbeitung dürfen bei tragenden Bauteilen nur
verwendet werden, sofern die Weiterverarbeitung nicht zu
einer Tragfähigkeitsminderung führt.

1.2 Die im Rahmen der CE-Kennzeichnung angegebenen
Werte für die „Scherfestigkeit“ dürfen nicht angewendet wer-
den.

2 F e ue r w i d e r s t a nd

Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung eine Klassifizierung
für den Feuerwiderstand angegeben wird, gilt diese für den
Systemaufbau (Bauteil, z. B. Wand, Decke), wie er im Klassi-
fizierungsdokument hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähig-
keit beschrieben ist. Anderenfalls ist die Anwendbarkeit von
Bauarten gemäß Bauregelliste A Teil 3 nachzuweisen. 

3 S cha l l s c h u t z

Bei Verwendung der Produkte in Konstruktionen, die Anfor-
derungen an den Schallschutz zu erfüllen haben, ist der
Nachweis des Schallschutzes für diese Konstruktionen nach
DIN 4109 zu führen. Dabei sind die gemäß Beiblatt 1 zu
DIN 4109 ermittelten Rechenwerte in Ansatz zu bringen. Für
von Beiblatt 1 zu DIN 4109 nicht erfasste Konstruktionen ist
die Anwendbarkeit hinsichtlich des Schallschutzes im Rah-
men eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ge-
mäß Bauregelliste A Teil 3 nachzuweisen.

4 Wä r me s c h u t z

Bei Verwendung in Konstruktionen, die Anforderungen an
den Wärmeschutz zu erfüllen haben, ist der Nachweis des
Wärmeschutzes für diese Konstruktionen nach der Norm 
DIN V 4108-4:2007-06 unter Berücksichtigung der Feuchte-
aufnahme von Gips zu führen.

Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert des Wärmedurchlasswiderstandes zu führen. Der Be-
messungswert des Wärmedurchlasswiderstandes ist gleich
dem Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes R dividiert
durch den Umrechnungsfaktor für den Feuchtegehalt von 
Fm = 1,25.

Anlage 5/18

Für den Tragsicherheitsnachweis der Dachdeckungs- und
Wandbekleidungselemente sind je nach Bauprodukt entwe-
der die im Abschnitt 2.4 von Teil I der Muster-Liste der Tech-
nischen Baubestimmungen genannten technischen Regeln
oder die entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisse (siehe Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.27 und
2.28) oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu
beachten, sofern es sich nicht um Dachdeckungs- und Wand-
bekleidungselemente handelt, die nach allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik befestigt werden und folgende Krite-
rien erfüllen:

– kleinformatige Dachdeckungs- und Wandbekleidungsele-
mente mit ≤ 0,4 m2 Fläche und ≤ 5 kg Eigenlast oder

– brettformatige Wandbekleidungselemente mit ≤ 0,3 m
Breite und Unterstützungsabständen durch die Unterkon-
struktion von ≤ 0,8 m oder

– Dachdeckungselemente mit einem Unterstützungsabstand
durch die Unterkonstruktion von ≤ 1,0 m oder

– Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente, deren
Verwendung durch das Regelwerk des Dachdeckerhand-
werks geregelt ist.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

Hinweis:

Von großflächigen Metallblechen können Umweltbelastun-
gen für Boden und Wasser ausgehen. Für die dezentrale Ver-
sickerung von Regenwasser wird auf die planungsrechtlichen
und wasserrechtlichen Anforderungen sowie auf andere örtli-
che Rechtsvorschriften verwiesen, nach denen gegebenen-
falls Niederschlagswasser nicht unbehandelt versickert wer-
den darf.

Anlage 5/19

1 Wär me s c h u t z

Bei Verwendung der Gips-Verbundplatten in Konstruktionen,
die Anforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen haben,
ist der Nachweis des Wärmeschutzes für diese Konstruktio-
nen nach DIN V 4108 zu führen. Zur Ermittlung des Bemes-
sungswertes des Wärmedurchlasswiderstandes der Gips-Ver-
bundplatten wird der deklarierte Wert durch den Sicherheits-
beiwert λ = 1,2 dividiert.

2 S c ha l l s c h u t z

Bei Verwendung der Gips-Verbundplatten in Konstruktionen,
die Anforderungen an den Schallschutz zu erfüllen haben, ist
der Nachweis des Schallschutzes für diese Konstruktionen
nach DIN 4109 zu führen. Dabei sind die gemäß Beiblatt 1
zu DIN 4109 ermittelten Rechenwerte in Ansatz zu bringen. 

Anlage 5/20

1 B rand s c h u t z

Wenn für Dachflächenfenster im Rahmen der CE-Kennzeich-
nung die Klasse BROOF (t1), Beanspruchung durch Feuer von
außen gemäß DIN EN 13501-5, angegeben wird, gilt diese,
wie es im Klassifizierungsdokument oder in einer Entschei-
dung der Europäischen Kommission1 hinsichtlich des Brand-
verhaltens beschrieben ist. Anderenfalls ist bei der Verwen-
dung von Bauprodukten für Bedachungen, an die Anforde-

1 Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union be-
kannt gemacht und sind auf der Internetseite des DIBt – www.dibt.de –
zugänglich.
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rungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme gestellt werden (Verhalten bei Bean-
spruchung durch Feuer von außen), die Anwendbarkeit ge-
mäß Bauregelliste A, Teil 3 lfd. Nr. 2.8 nachzuweisen.

2 Wä r me s c h u t z

Die Regelungen für die wärmeschutztechnischen Bemes-
sungswerte enthält DIN V 4108-4.

3 S cha l l s c h u t z

Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 ist mit
dem Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes zu füh-
ren. 

Bei Fenstern ergibt sich der Rechenwert aus dem im Rahmen
der CE-Kennzeichnung angegebenen Nennwert des bewer-
teten Schalldämm-Maßes unter Abzug des Vorhaltemaßes
von 2 dB.

Ist im Rahmen der CE-Kennzeichnung kein Schalldämm-Maß
angegeben (no performance determined – npd), darf der Re-
chenwert nach Beiblatt 1/A1 zu DIN 4109:2003-09 ermit-
telt werden, wenn das Fenster den dort genannten konstruk-
tiven Merkmalen entspricht.

Bei Türen ist der Rechenwert aus dem im Rahmen der CE-
Kennzeichnung angegebenen Nennwert des bewerteten
Schalldämm-Maßes unter Abzug des Vorhaltemaßes von
5 dB zu ermitteln.

Anlage 5/21

1 S t a nd s i c h e r h e i t  u nd  Geb rau c h s -
t a ug l i c h k e i t

Vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff dürfen verwendet
werden, sofern die Lichtkuppeln einen Unterstützungsabstand
durch die Unterkonstruktion in Haupttragrichtung ≤ 2 m auf-
weisen.
Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

2 S cha l l s c h u t z

Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 ist mit
dem Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes zu füh-
ren. Der Rechenwert ergibt sich aus dem angegebenen
Nennwert des bewerteten Schalldämm-Maßes unter Abzug
des Vorhaltemaßes von 3 dB.

Anlage 5/22

1 Bitumen-Wellplatten dürfen verwendet werden, 

• als überlappende Außenwandbekleidungen, die nach all-
gemein anerkannten Regeln der Technik befestigt werden

– mit kleinformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,4 m2

Fläche und ≤ 5 kg Eigenlast

– mit brettformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,3 m
Breite und Unterstützungsabständen durch die Unter-
konstruktion von ≤ 0,8 m;

• als überlappende Dacheindeckungen, die nach allge-
mein anerkannten Regeln der Technik befestigt werden

– mit kleinformatigen Dachelementen mit ≤ 0,4 m2 Flä-
che und ≤ 5 kg Eigenlast

– mit anderen Dachelementen mit einem Unterstützungs-
abstand durch die Unterkonstruktion von ≤ 1,0 m.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

2 Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse
BROOF (t1), Beanspruchung durch Feuer von außen gemäß
DIN EN 13501-5, angegeben wird, gilt diese für den Dach-
aufbau, wie er im Klassifizierungsdokument oder in einer Ent-
scheidung der Europäischen Kommission1 hinsichtlich des
Brandverhaltens beschrieben ist. Anderenfalls ist bei der Ver-
wendung von Bauprodukten für Bedachungen, an die Anfor-
derungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme gestellt werden (Verhalten bei Bean-
spruchung durch Feuer von außen), die Anwendbarkeit ge-
mäß Bauregelliste A Teil 3 lfd. Nr. 2.8 nachzuweisen.

Anlage 5/23

1 S t a nd s i c h e r h e i t  u nd  Geb rau c h s -
t a ug l i c h k e i t

Sandwichelemente dürfen verwendet werden, sofern sie fol-
gende Merkmale aufweisen:

a. Außenwände und Wandbekleidungen

• kleinformatige Elemente mit ≤ 0,4 m2 Fläche und 
≤ 5 kg Eigenlast

• brettformatige Elemente mit ≤ 0,3 m Breite und Unter-
stützungsabständen durch die Unterkonstruktion von 
≤ 0,8 m

b. Dächer und Bedachungen

• kleinformatige Elemente mit ≤ 0,4 m2 Fläche und 
≤ 5 kg Eigenlast

• Elemente mit Unterstützungsabständen durch die Un-
terkonstruktion von ≤ 1,0 m;

andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

Sandwichelemente dürfen nicht zur Aussteifung von Gebäu-
den, Gebäudeteilen und baulichen Anlagen herangezogen
werden.

2 B r and s c h u t z / F e ue r w i d e r s t a nd

Sollen bei der Verwendung der Sandwichelemente Anforde-
rungen hinsichtlich des Feuerwiderstandes erfüllt werden,
muss die entsprechende Nachweisführung im Rahmen einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

1 Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union be-
kannt gemacht und sind auf der Internetseite des DIBt – www.dibt.de –
zugänglich.
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3 Wär me s c h u t z

Zur Ermittlung des Bemessungswertes ist der angegebene
Wärmedurchgangskoeffizient U mit dem Faktor 1,2 zu multi-
plizieren.

4 S cha l l s c h u t z

Sollen bei der Verwendung der Sandwichelemente Anforde-
rungen hinsichtlich des Schallschutzes erfüllt werden, gelten
die Regelungen nach DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau;
Anforderungen und Nachweise. Bei der Ermittlung des 
Rechenwertes des bewerteten Schalldämm-Maßes gemäß
DIN 4109 aus dem nach DIN EN 14509 im Rahmen der 
CE-Kennzeichnung angegebenen Nennwert ist ein Vorhalte-
maß von –2 dB zu berücksichtigen.

Anlage 5/24

Bei der Verwendung der Feuerstätten ist zu beachten, dass
der mit der CE-Kennzeichnung angegebene Abstand zu Bau-
teilen aus brennbaren Baustoffen nur für Bauteile mit einem
Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,127 m2K/W gilt.

Anlage 5/25

1 S t a nd s i c h e r h e i t  u nd  Geb rau c h s -
t a ug l i c h k e i t

Dachlichtbänder nach EN 14963 dürfen verwendet werden,
sofern sie folgende Merkmale aufweisen:

• Ebene Dachlichtbänder mit Dachelementen, deren Unter-
stützungsabstand durch die Unterkonstruktion ≤ 1 m ist,

oder

• nach oben gekrümmte Dachlichtbänder (Lichtkuppeln) mit
Dachelementen, deren Unterstützungsabstand durch die
Unterkonstruktion in Haupttragrichtung (bei nur einachsig
gekrümmten Dachelementen in Richtung der Krümmung) 
≤ 2 m ist.

Andernfalls ist für die Verwendung eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.

2 B r and s c h u t z

Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse 
BROOF (t1), Beanspruchung durch Feuer von außen gemäß 
DIN EN 13501-5, angegeben wird, gilt diese für den Dach-
aufbau, wie er im Klassifizierungsdokument oder in einer Ent-
scheidung der Europäischen Kommission1 hinsichtlich des
Brandverhaltens beschrieben ist. Anderenfalls ist bei der Ver-
wendung von Bauprodukten für Bedachungen, an die Anfor-
derungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme gestellt werden (Verhalten bei Bean-
spruchung durch Feuer von außen), die Anwendbarkeit ge-
mäß Bauregelliste A Teil 3 lfd. Nr. 2.8 nachzuweisen.

Anlage 5/26

Die Feuerstätten bedürfen für die Anwendung hinsichtlich
Aufstellung und Betrieb einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung. Ausgenommen davon sind die Feuerstätten mit
automatischer Beschickungseinrichtung, die anschlussfertig
sind und ein Verbrennungsluftgebläse haben.

Anlage 5/27

Für die Verwendung dieser Klebstoffe in tragenden Klebever-
bindungen von Bauteilen (Verbindungen) ist eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 5/28

Die Bauprodukte dürfen verwendet werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass sie keine statischen Lasten tragen und durch
Verformung angrenzender Teile nicht unzulässig verformt
werden; anderenfalls ist für die Verwendung eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

1 Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union be-
kannt gemacht und sind auf der Internetseite des DIBt – www.dibt.de –
zugänglich.
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Amtlicher Teil

Vorbemerkungen

Dieser Teil der Liste der Technischen Baubestimmungen ent-
hält Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze,
die in den Geltungsbereich von Verordnungen nach § 17
Abs. 4 und § 21 Abs. 2 MBO1 fallen. Zurzeit ist dies nur die
Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung
von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der
Musterbauordnung (WasBauPVO). Bei der Festlegung von
Anwendungsregelungen für diese Bauprodukte und Bausätze
werden deshalb sowohl die wasserrechtlichen als auch die
bauaufsichtlichen Anforderungen berücksichtigt. Ist die Ver-
wendung der Bauprodukte und Bausätze nur für den Einzel-
fall vorgesehen, werden die Anwendungsregelungen nicht
im bauaufsichtlichen, sondern im wasserrechtlichen Verfah-
ren (wasserrechtliche Eignungsfeststellung bei Anlagen zum
Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender
Stoffe bzw. wasserrechtliche Genehmigung/Erlaubnis bei
Abwasserbehandlungsanlagen) festgelegt. Eine Zustimmung
im Einzelfall nach § 20 Satz 1 MBO1 ist gemäß § 20 Satz 2
MBO1 nicht erforderlich.

Die harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie
werden im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Die vom DIBt erteilten europäischen technischen Zulassungen
für Bauprodukte und Bausätze sind beim Deutschen Institut
für Bautechnik erhältlich:

– www.dibt.de/Zulassungen/Bestellservice für erteilte Zu-
lassungen/Zulassungen/Europa(ETA)

Alle europäischen technischen Zulassungen, auch die von
anderen Zulassungsstellen erteilten, macht das Deutsche Insti-
tut für Bautechnik nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt
öffentlich bekannt:
– Bauaufsichtliche Zulassungen (BAZ) – Amtliches Verzeich-

nis der europäischen technischen Zulassungen für Baupro-
dukte und Bausätze nach Gegenstand und wesentlichem
Inhalt, Teil 5, Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
www.BAZdigital.de

Europäische technische Zulassungen können aufgrund einer
Leitlinie oder ohne Leitlinie (Abschnitt 2) erteilt werden.

Gegenüber der Ausgabe September 2008 beinhaltet die
Ausgabe Februar 2009 Änderungen und Ergänzungen in
den nachfolgend aufgeführten laufenden Nummern:

Abschnitt 1.2: lfd. Nrn. 1.2.14 und 1.2.15 mit Anlagen
1/2.15 und 1/2.16

Abschnitt 2.2: lfd. Nrn. 2.2.5 bis 2.2.8 und Anlagen 2/2.1
und 2/2.6

Teil III der Liste der Technischen Baubestimmungen*
Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze nach europäischen tech-
nischen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie
im Geltungsbereich von Verordnungen nach § 17 Abs. 4 und § 21 Abs. 2 MBO1

Ausgabe Februar 2009

* Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (in der
aktuellen Fassung abrufbar im Internet unter www.eur-lex.europa.eu) sind beachtet worden.

1 Nach Landesrecht
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1 Anwendungsregelungen für Bauprodukte nach harmonisierten Normen (Februar 2009)
1.1 Abwasserbehandlungsanlagen
1.2 Bauprodukte und Bauarten für ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wasser-

gefährdenden Stoffen

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Harmonisierte Norm Anwendungsregelung

1 2 3 4

1.1.1 Kleinkläranlagen bis zu 50 EW – werk- EN 12566-1:2000 DIN 4261-1:2002-12
mäßig hergestellte Faulgruben EN 12566-1/A1:2003

in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 12566-1:2004-05

1.1.2 Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten EN 858-1:2002 Anlage 1/1.1
EN 858-1/A1:2004
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 858-1:2005-02

1.1.3 Abscheideranlagen für Fette EN 1825-1:2004 Anlage 1/1.2
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1825-1:2004-12

1.1.4 Kleinkläranlagen bis zu 50 EW – EN 12566-3:2005 Anlage 1/1.3
Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte in Deutschland umgesetzt durch 
Anlagen zur Behandlung von häuslichem DIN EN 12566-3:2005-10
Schmutzwasser

1.1.5 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW – EN 12566-4:2007 DIN 4261-1:2002-12
Bausätze für vor Ort einzubauende in Deutschland umgesetzt durch 
Faulgruben DIN EN 12566-4:2008-01

1.2.1 Leckdetektoren für die Anwendung in EN 13160-1:2003 Anlage 1/2.1
Einrichtungen zur Lagerung von Brenn- in Deutschland umgesetzt durch Anlage 1/2.2
stoffen mit einem Flammpunkt > 55 °C, DIN EN 13160-1:2003-09 Anlage 1/2.3
die für die Versorgung von Heizsystemen Anlage 1/2.4
in Gebäuden bestimmt sind

1.2.2 Leckageerkennungssensoren für die EN 13160-1:2003 Anlage 1/2.1
Anwendung in Einrichtungen zur Lagerung in Deutschland umgesetzt durch Anlage 1/2.4
von Brennstoffen mit einem Flammpunkt DIN EN 13160-1:2003-09 Anlage 1/2.5
> 55 °C, die für die Versorgung von Anlage 1/2.6
Heizsystemen in Gebäuden bestimmt sind

1.2.3 Leckschutzauskleidungen und Um- EN 13160-1:2003 Anlage 1/2.1
mantelungen für die Anwendung in in Deutschland umgesetzt durch Anlage 1/2.7
Einrichtungen zur Lagerung von Brenn- DIN EN 13160-1:2003-09 Anlage 1/2.8
stoffen mit einem Flammpunkt > 55 °C, 
die für die Versorgung von Heizsystemen 
in Gebäuden bestimmt sind

1.2.4 Geosynthetische Dichtungsbahnen für EN 13492:2004+A1:2006 Anlage 1/2.9
Deponien, Zwischenlager und Auffang- in Deutschland umgesetzt durch 
becken für flüssige Abfallstoffe DIN EN 13492:2006-10

1.2.5 Heiß und kalt verarbeitbare Fugenmassen EN 14188-1, -2:2004 Anlage 1/2.10
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 14188-1:2004-12 und 
DIN EN 14188-2:2005-03

1.2.6 Oberflächenschutzsysteme für Beton EN 1504-2:2004 Anlage 1/2.11
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1504-2:2005-01

1.2.7 Instandsetzungsmörtel und Instandsetzungs- EN 1504-3:2005 Anlage 1/2.11
beton – Statisch und nicht statisch relevante in Deutschland umgesetzt durch 
Instandsetzung DIN EN 1504-3:2006-03

1.2.8 Kleber für Bauzwecke EN 1504-4:2004 Anlage 1/2.11
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1504-4:2005-02
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1 Anwendungsregelungen für Bauprodukte nach harmonisierten Normen (Februar 2009)
1.2 Bauprodukte und Bauarten für ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wasser-

gefährdenden Stoffen

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts Harmonisierte Norm Anwendungsregelung

1 2 3 4

1.2.9 Injektion von Betonbauteilen EN 1504-5:2004 Anlage 1/2.11
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1504-5:2005-03 

1.2.10 Elastomere Fugenprofile EN 14188-3:2006 Anlage 1/2.10
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 14188-3:2006-04

1.2.11 Estrichmörtel und Estrichmassen EN 13813:2002 Anlage 1/2.12
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 13813:2003-01

1.2.12 Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen EN 1433:2002 Anlage 1/2.13
EN 1433/Berichtigung AC:2004 
und EN 1433/A1:2005
in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN 1433:2005-09

1.2.13 Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl EN 10224:2002+A1:2005 Anlage 1/2.14
für den Transport von Wasser und anderen in Deutschland umgesetzt durch 
wässrigen Flüssigkeiten DIN EN 10224:2005-12

1.2.14 Klebstoffe für Druckrohrleitungssysteme EN 14814:2007 Anlage 1/2.15
aus thermoplastischen Kunststoffen für in Deutschland umgesetzt durch 
Fluide (außer Trinkwasser) DIN EN 14814:2008-03

1.2.15 Künstlich hergestellter Stein – Fliesen für EN 15285:2008 Anlage 1/2.16
Fußbodenbeläge und Stufenbeläge in Deutschland umgesetzt durch 
(innen und außen) DIN EN 15285:2008-06

Anlage 1/1.1

Die Verwendung von Abscheideranlagen für Leichtflüssigkei-
ten bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Anlage 1/1.2

Die Verwendung von Abscheideranlagen für Fette bedarf ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

Anlage 1/1.3

Für die Verwendung von Kleinkläranlagen bis zu 50 EW –
Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Be-
handlung von häuslichem Schmutzwasser – ist eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 1/2.1

Die Teile eines Leckanzeigesystems, die für den Einbau im
Freien gedacht sind, müssen in einem Temperaturbereich von
–20 °C bis +60 °C betriebsfähig sein.

Anlage 1/2.2

Die Leckdetektoren für Unter- und Überdrucksysteme als Teil
von Leckanzeigesystemen der Klasse I dürfen für folgende
Anwendungsbereiche verwendet werden:

– doppelwandige Behälter,

– doppelwandige Rohrleitungen,

– doppelwandige Böden von Flachbodenbehältern,

– einwandige Behälter mit Leckschutzauskleidung,

– einwandige Rohre mit Leckschutzauskleidung,

– einwandige Behälter mit Leckschutzummantelung,

– einwandige Rohre mit Leckschutzummantelung.

Anlage 1/2.3

Die Leckdetektoren für Flüssigkeitssysteme als Teil von Leckan-
zeigesystemen der Klasse II dürfen für folgende Anwen-
dungsbereiche verwendet werden:

– doppelwandige, drucklose, oberirdische Behälter,

– einwandige, drucklose, oberirdische Behälter mit Leck-
schutzauskleidung,
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– einwandige, drucklose, oberirdische Behälter mit Leck-
schutzummantelung.

Das Volumen des Überwachungsraumes der Anlage darf
max. 1 m3 betragen. Die Leckanzeigeflüssigkeit darf höchs-
tens WGK 1 sein.

Anlage 1/2.4

Die Leckdetektoren bzw. die Flüssigkeits- und Gassensoren
dürfen nur zur Überwachung eines Behälters oder einer Rohr-
leitung bzw. einer Auffangvorrichtung verwendet werden.

Anlage 1/2.5

Die Flüssigkeits- und Gassensoren als Teil von Leckanzeige-
systemen der Klasse III dürfen für selbsttätige Störmeldeein-
richtungen verwendet werden.

Anlage 1/2.6

Die Sensoren als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse V
dürfen in Überwachungsschächten für Maßnahmen zur Be-
obachtung und Früherkennung von Verunreinigungen im un-
mittelbaren Umfeld einer Anlage verwendet werden.

Anlage 1/2.7

Flexible Leckschutzauskleidungen, die nicht werksseitig kon-
fektioniert bzw. steife Leckschutzauskleidungen, die nicht
werksseitig in die Behälter eingebaut sind, dürfen nur ver-
wendet werden, wenn dafür eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung vorliegt. Die Leckschutzauskleidungen dürfen
nur in Behältern zur Lagerung von Heizöl EL nach 
DIN 51603-1 verwendet werden. Sie dürfen beim Standsi-
cherheitsnachweis der Behälter nicht berücksichtigt werden.

Anlage 1/2.8

Flexible Leckschutzummantelungen, die nicht werksseitig kon-
fektioniert bzw. steife Leckschutzummantelungen, mit denen
die Behälter nicht werksseitig ausgerüstet sind, dürfen nur
verwendet werden, wenn dafür eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung vorliegt. Die Leckschutzummantelungen 
dürfen nur für Behälter zur Lagerung von Heizöl EL nach 
DIN 51603-1 verwendet werden. Sie dürfen beim Standsi-
cherheitsnachweis der Behälter nicht berücksichtigt werden.
Flexible Leckschutzummantelungen dürfen nur für oberirdi-
sche Behälter verwendet werden.

Anlage 1/2.9

Die Anwendung von geosynthetischen Dichtungsbahnen in
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wasserge-
fährdender Stoffe bedarf einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung.

Anlage 1/2.10

Für die Verwendung von kalt und heiß verarbeitbaren Fugen-
massen und elastomeren Fugenprofilen in Tankstellen und an-
deren Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen was-
sergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen) ist eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 1/2.11

Für die Verwendung der Produkte und Systeme für den
Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken in Tank-
stellen und anderen Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Um-
schlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen) ist eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 1/2.12

Für die Verwendung von Estrichmörteln und Estrichmassen in
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wasserge-
fährdender Stoffe ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung erforderlich.

Anlage 1/2.13

Für die Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen wassergefährdender Stoffe ist eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 1/2.14

Für die Verwendung von Rohren und Fittings in Anlagen zum
Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe
ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 1/2.15

Diese Klebstoffe sind verwendbar für Druckrohrleitungssys-
teme aus thermoplastischen Kunststoffen zum Lagern, Abfül-
len und Umschlagen von Flüssigkeiten, 

– die nicht wassergefährdend nach wasserrechtlichen Vor-
schriften sind; 

– die wassergefährdend nach wasserrechtlichen Vorschrif-
ten sind, sofern für die Verwendung des Klebstoffs eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt.

Anlage 1/2.16

Für die Verwendung von künstlich hergestellten Steinen für
Bodenbeläge in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschla-
gen wassergefährdender Stoffe ist eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erforderlich.
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Anlage 2/2.1

1 Der Betreiber einer LAU-Anlage hat den gesamten Ab-
schnitt 6 der jeweiligen ETA einzuhalten.

2 Einbau der Bausätze und das Instandhalten, Instand-
setzen und Reinigen der ausgeführten Systeme dürfen nur
von Betrieben vorgenommen werden, die für diese Tätigkei-
ten Fachbetrieb im Sinne von § 19 I des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) sind. 

3 Als sachkundige Personen, die mit der Inbetriebnah-
meprüfung bzw. wiederkehrenden Prüfungen vom Betreiber
der jeweiligen LAU-Anlage zu beauftragen sind, gelten Sach-
verständige nach Wasserrecht (siehe § 19 i (2), Satz 3
WHG).

Anlage 2/2.2

Kontaktmaterialien aus unbeschichtetem Beton nach Baure-
gelliste A Teil 1 lfd. Nr. 15.32 dürfen verwendet werden,
wenn der Beton zusätzlich 30/37 ≤ C ≤ 50/60 aufweist.

Anlage 2/2.3

1 Das Fugendichtstoffsystem darf, sofern die ETA das vor-
sieht, in Dichtkonstruktionen oder Dichtflächen aus unbeschich-
tetem Beton, unbeschichteten Betonfertigteilen, Asphalt, Poly-
merbeton, halbstarren Belägen, unbeschichtetem und be-
schichtetem Stahl (Kontaktmaterialien) verwendet werden,
wenn diese hierfür eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder eine europäische technische Zulassung haben.

2 Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze, für die europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie er-
teilt werden (Februar 2009)

2.2 Bauprodukte und Bauarten für ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wasser-
gefährdenden Stoffen

Lfd. Nr. Bezeichnung des Bauprodukts/Bausatzes Entsprechende lfd. Nr. der Anwendungsregelung
Bauregelliste B Teil 1

1 2 3 4

2.2.1 Fugenbänder aus thermoplastischen 4.6.5.12 Anlagen 2/2.1 und 2/2.2
Kunststoffen zur Verwendung in Anlagen 
zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe

2.2.2 Fugendichtstoffsysteme zur Verwendung 4.6.5.11 Anlagen 2/2.1 und 2/2.3
in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen wassergefährdender Stoffe

2.2.3 Elektrostatisch ableitfähiges Beschichtungs- 5.6.5.2 Anlage 2/2.4
system zur Verwendung in Anlagen zum 
Lagern, Abfüllen und Umschlagen wasser-
gefährdender Flüssigkeiten

2.2.4 Beschichtungssystem zur Verwendung in 5.6.5.3 Anlage 2/2.5
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen wassergefährdender Flüssig-
keiten

2.2.5 Dichtungsbahnen als Abdichtungsmittel von 4.6.5.15 Anlage 2/2.6
Auffangwannen und Auffangräumen in 
Anlagen zur Lagerung wassergefährdender 
Flüssigkeiten

2.2.6 Fertigteile aus flüssigkeitsdichtem Beton 5.6.5.16 Anlage 2/2.1
bzw. Stahlbeton zur Verwendung in 
Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen

2.2.7 Gussasphalt-Dichtschichten zur Ver- 5.6.5.17 Anlage 2/2.1
wendung in Anlagen zum Umgang 
mit flüssigen Chemikalien (wasser-
gefährdenden Stoffen)

2.2.8 Aufgeklebte Fugendichtungsbänder 5.6.5.19 Anlagen 2/2.1 und 2/2.3
in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen wassergefährdender Flüssig-
keiten
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2 Kontaktmaterialien aus unbeschichtetem Beton nach
Bauregelliste A Teil 1 lfd. Nr. 15.32 dürfen verwendet wer-
den, wenn der Beton zusätzlich 30/37 ≤ C ≤ 50/60 auf-
weist.

Anlage 2/2.4

Für elektrostatisch ableitfähige Beschichtungssysteme sind
hinsichtlich der Klassifizierung des Brandverhaltens nach
EN 13501-1 die Mindestanforderungen zur Flammausbrei-
tung nach DIN ISO 11925-2, gemäß Klasse E-d2 einzuhal-
ten.

Für ableitfähige Beschichtungssysteme müssen mindestens
nachfolgende Stufen und Klassen nachgewiesen sein:

– Ableitfähigkeit Klasse I

– angenommene Dauerhaftigkeit von 6 Jahren.

Anlage 2/2.5

Für nicht ableitfähige Beschichtungssysteme sind hinsichtlich
der Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1
die Mindestanforderungen zur Flammausbreitung nach 
DIN ISO 11925-2, gemäß Klasse E-d2 einzuhalten.

Für nicht ableitfähige Beschichtungssysteme muss nachfol-
gende Stufe und Klasse nachgewiesen sein:

– angenommene Dauerhaftigkeit von 6 Jahren.

Anlage 2/2.6

1 Für den Einbau der Dichtungsbahnen gelten die Be-
stimmungen des Abschnitts 4 der jeweiligen ETA. Für die
Schweißarbeiten darf nur Personal eingesetzt werden, wel-
ches über eine gültige Prüfbescheinigung gemäß DVS-Richtli-
nie 2212-3, Untergruppe III-6 bzw. III-7 verfügt. Die Erfüllung
der Anforderungen an das Personal kann auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union belegt werden. Die Schweißnähte sind gemäß
DVS-Richtlinie 2225-2 zu prüfen und zu protokollieren.

2 Einbau, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen
von Dichtungsbahnen dürfen nur von Betrieben vorgenom-
men werden, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne
von § 19 l des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind, es sei
denn, die Tätigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

3 Hinsichtlich Verpackung, Transport, Lagerung, Ver-
wendung, Wartung und Instandsetzung der Dichtungsbah-
nen gelten die Bestimmungen des Abschnitts 5 der jeweiligen
ETA.

4 Als sachkundige Personen, nach Abschnitt 6 der je-
weiligen ETA, sind Sachverständige nach Wasserrecht zu be-
auftragen, wenn die landesrechtlichen Vorschriften dies for-
dern.

5 Soweit Dichtungsbahnen in Anlagen zur Lagerung
von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt < 100 °C eingesetzt
werden, muss die Dichtungsbahn entweder die Klasse sb1
für das Abrutschverhalten im Brandfall erfüllen oder sie müs-
sen vollflächig mit massiven Baustoffen oder Kies (16/32 mm
in gleichmäßiger Kornverteilung) von mindestens 50 mm Di-
cke abgedeckt sein.




